
14. LANDTAG VON BADEN-WÜRTTEMBERG 

Europaausschuss 

31. Sitzung 

Mittwoch, 3. März 2010, 14:00 Uhr 

Stuttgart, Haus des Landtags 

Plenarsaal 

Beginn: 14:03 Uhr Schluss: 16:24 Uhr 

T a g e s o r d n u n g  
 

Öffentliche Anhörung zum Thema 
„Konsequenzen aus dem Lissabon-Urteil im Hinblick  
auf die Beteiligung und Mitwirkung des Landtags von   

Baden-Württemberg in EU-Angelegenheiten“ 

 

  Beratungsgrundlage:  

  Antrag der Abg. Thomas Blenke u. a. CDU, der Abg. Peter  
  Hofelich u. a. SPD, der Abg. Jürgen Walter u. a. GRÜNE und  
  der Abg. Dr. Ulrich Noll u. a. FDP/DVP und Stellungnahme  
  des Staatsministeriums 
  – Lissabon-Urteil und deutsche Begleitgesetzgebung zum  
  Lissabon-Vertrag: Konsequenzen für die Landesebene 
  – Drucksache 14/5216 ...................................................................................  S. 1 



– II – 

Europaausschuss, 31. Sitzung, 3. März 2010 
EuA31P, Tauer/Bäth 

A n w e s e n d 

 

Abgeordnete:  

 

 



– III – 

Europaausschuss, 31. Sitzung, 3. März 2010 
EuA31P, Tauer/Bäth 

Regierungsvertreter:  

 

 

 



– IV – 

Europaausschuss, 31. Sitzung, 3. März 2010 
EuA31P, Tauer/Bäth 

Referenten:  

 

 

 

 

 



– 1 – 

Europaausschuss, 31. Sitzung, 3. März 2010 
EuA31P, Tauer 

 

Vorsitzender Gerhard Stratthaus:  Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich darf 
Sie ganz herzlich zur heutigen 31. Sitzung des Europaausschusses des Landtags von 
Baden-Württemberg begrüßen. Ich begrüße Sie alle gleichermaßen herzlich. Ich darf 
insbesondere unsere beiden Landtagsvizepräsidenten, die sich heute ins Publikum ge-
setzt haben, herzlich begrüßen, Herrn Drexler und Frau Vossschulte. Ich darf ferner die 
Mitglieder des Ausschusses begrüßen und vor allem natürlich auch unsere zahlreichen 
Gäste. Wir haben Gäste aus insgesamt 12 Bundesländern, zum Teil Vorsitzende der 
entsprechenden Europaausschüsse, zum Teil auch Sprecher der jeweiligen CDU-
Fraktion.  

Ich darf auch noch ganz besonders herzlich die Referenten des heutigen Tages begrü-
ßen, Herrn Professor Dr. Jürgen Schwarze von der Universität Freiburg, Frau Professo-
rin Dr. Gabriele Abels von der Universität Tübingen und Herrn Professor Dr. Christian 
Steger von der Universität Stuttgart.  

Meine Damen und Herren, wir wollen heute eine Anhörung durchführen zu dem Thema 
„Lissabon-Urteil und deutsche Begleitgesetzgebung zum Lissabon-Vertrag: Konse-
quenzen für die Landesebene“. Grundlage dieser Anhörung ist ein Antrag, den alle vier 
Fraktionen – CDU, SPD, GRÜNE und FDP/DVP – gemeinsam gestellt haben. 

Wir haben uns nun den Ablauf so vorgestellt, dass wir zunächst einmal unsere drei Re-
ferenten bitten, jeweils einen kurzen Abriss der Problematik zu geben und der Lösungs-
vorschläge, die sie für diese Problematik haben. Wir haben dafür je Referent 15 Minu-
ten – ich wäre dankbar, wenn diese Zeit einzuhalten wäre – festgelegt. Anschließend 
sollten wir über das Thema diskutieren, und zwar zunächst nur die Mitglieder des Aus-
schusses des Landtags von Baden-Württemberg. Wir können dann gegen Ende, wenn 
Bedarf besteht und die Referenten nichts dagegen haben, noch eine Runde für Fragen 
von Gästen anschließen, die sicher ganz besonders interessiert sind.  

Wenn Sie damit einverstanden sind, würde ich jetzt als Ersten Herrn Professor Dr. Jür-
gen Schwarze bitten, uns seine Darstellung zu geben. Herr Professor Schwarze kommt 
von der Universität Freiburg, Institut für Öffentliches Recht, Abteilung Europa- und Völ-
kerrecht.  

(Der Fragenkatalog sowie die schriftlichen Stellungnahmen der drei Re-
ferenten sind diesem Protokoll als Anlagen 1 bis 4 beigefügt.) 

Herr Dr. Schwarze:  Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren Ab-
geordnete, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der „Frankfurter Allgemeinen“ 
vom Montag stand ein Bericht mit der Überschrift „Gelegenheitsfenster“. Ich habe mich 
gefragt, was darunter zu verstehen ist. Es wurde dann klarer: das Lissabon-Urteil und 
die Mitwirkungsrechte als Chance der Landtage, ihre Rechte zu steigern.  
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Hier sind heute fünf Fragen zu beantworten, die uns als Sachverständigen gestellt wor-
den sind.  

Die erste Frage lautet: Welche Konsequenzen ergeben sich auf der Landesebene aus 
dem Lissabon-Urteil des Bundesverfassungsgerichts?  

Ich darf rekapitulieren: Das Lissabon-Urteil bezog sich auf den Reformvertrag von Lis-
sabon, der als Integrationsvertrag eine Änderung der geltenden Gemeinschaftsverträge 
bedeutete. Das Bundesverfassungsgericht hat diesen weiteren Schritt in Richtung auf 
eine europäische Integration für verfassungskonform erklärt. Im Wesentlichen sollte 
dieser Lissabon-Vertrag die Kompetenzen abrunden und die Gemeinschaft stärken, fit 
machen für die größere Zahl von 27 Mitgliedsstaaten, die heute existieren.  

Auf die Frage bezogen muss ich zunächst Nein sagen: Aus dem Lissabon-Urteil erge-
ben sich keine direkten Konsequenzen für das Landesrecht. Bekanntlich hat das Bun-
desverfassungsgericht beanstandet, dass Bundestag und Bundesrat zu wenige demo-
kratische Mitwirkungsrechte im Zusammenhang mit der europäischen Integration besä-
ßen. Der Vertrag selbst ist für verfassungskonform erklärt worden. Die Gesetze sind als 
unzureichend unter dem Gesichtspunkt parlamentarischer Verantwortung der Organe 
Bundestag und Bundesrat beanstandet worden.  

Es hat dann eine Reparatur im Sommer letzten Jahres stattgefunden. Mittlerweile sind 
die sogenannten Begleitgesetze in Kraft. Diese sollten vor weiteren Schritten zur Integ-
ration eine vorherige ausreichende Mitwirkung von Bundestag und Bundesrat sicher-
stellen, bevor die Bundesregierung Schritte auf europäischer Ebene unternimmt.  

Der Sache nach ist das Lissabon-Urteil in seinem Tenor freilich auf einen schmalen 
Anwendungsbereich begrenzt. Es geht darum, dass innerhalb des bestehenden Vertra-
ges erleichterte Formen der Erweiterung europäischer Befugnisse vorgesehen sind, 
ohne dass eine Ratifikation, sprich die vorherige Mitwirkung der parlamentarischen 
Gremien der Mitgliedsstaaten, vorgesehen ist. Nur für diesen Fall hat das Bundesver-
fassungsgericht im Tenor eine Beanstandung ausgesprochen.  

Die Landtage werden in diesem Urteil nicht erwähnt. Es stellt sich die Frage: Kann man 
gleichwohl aus diesem Urteil, aus dem gedanklichen Zusammenhang Folgerungen zie-
hen im Verhältnis der Landtage zur Landesregierung und auch des jeweiligen Landes 
zum Bundesrat? Im Urteil selbst ist diese Frage der Fernwirkung nicht beantwortet.  

Ich will Ihnen meine persönliche Meinung vortragen: Ich glaube nicht, dass die Landta-
ge im Verhältnis zur Landesregierung gleich zu behandeln sind wie Bundestag und 
Bundesrat im Verhältnis zur Bundesregierung. Mein Hauptargument: Es gibt besondere 
Bedingungen der Mitwirkung der Länder auch in Europaangelegenheiten. Die Bedin-
gungen stehen im Grundgesetz und sehen vor, dass die Länder vertreten werden durch 
die Landesregierungen im Bundesrat. Der Bundesrat handelt für die Länder.  
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Diese Konstruktion – ich möchte die Redezeit einhalten; ich bin gerne bereit, später auf 
Fragen zu antworten – ist durch das Lissabon-Urteil nicht infrage gestellt worden. Es 
bleibt bei den Vorgaben der Artikel 50 ff. des Grundgesetzes. Das bedeutet, dass in 
concreto die Landtage kein rechtliches Weisungsrecht gegenüber der Landesregierung 
besitzen, wie sie im Bundesrat in europäischen Angelegenheiten abstimmen soll.  

Unterhalb dieser Schwelle gibt es allerdings vielfältige Möglichkeiten – ich habe das 
„Diskurs des Dialoges zwischen Landtag und Landesregierung“ genannt –, die Meinung 
des Landtags in wesentlichen europapolitischen Angelegenheiten deutlich zu machen 
und auf die Landesregierung einzuwirken, damit sie dann in diesem Sinne im Bundesrat 
abstimmt. Aber der Bundesrat vertritt das Land Baden-Württemberg – Landesregierung 
und Landtag – in den europäischen Angelegenheiten. Daran hat sich nach meinem Da-
fürhalten durch das Lissabon-Urteil unmittelbar nichts geändert.  

Die zweite Frage, die gestellt worden ist, betrifft die Beteiligung des Landtags in Form 
von Anhörungen und Informationen. Baden-Württemberg hat eine vorzugswürdige Re-
gelung in Artikel 34 a der Landesverfassung getroffen, wo solche Informationsrechte 
und -pflichten niedergelegt sind. Diese Regelung ist ergänzt worden durch eine Verein-
barung zwischen Landesregierung und Landtag.  

Ich denke, dieser Weg sollte auch in Zukunft fortgesetzt werden. Man kann diese Ver-
einbarung modifizieren und insbesondere einen Passus aufnehmen, dass dort, wo der 
Bundesrat, der die Länderinteressen vertritt, aufgrund des Lissabon-Urteils mitsprechen 
muss, die Informationsrechte des Landtages bestehen. Dies könnte man in der Form 
einer Generalklausel verankern. Man könnte auch zusätzlich in eine erneuerte Verein-
barung den Gedanken einer Pilotabsprache zwischen Landesregierung und Landtag in 
Sachen des Frühwarnsystems aufnehmen. In den Grundzügen könnte man da eine sol-
che Regelung mit treffen. Ich wäre dagegen, hier zusätzlich ein Gesetz zu verabschie-
den. Die Vereinbarung, die hier, gestützt auf die Landesverfassung, getroffen ist, hat die 
Weihe der landesverfassungsrechtlichen Ermächtigung. Ein Gesetz, wenn man es denn 
überhaupt verabschieden könnte, ohne dass die Landesverfassung geändert werden 
müsste, würde nach meinem Dafürhalten keine größere Legitimation bedeuten. Ich 
würde sagen, hier ist die Situation anders als bei der Bund-Länder-Vereinbarung, die 
mittlerweile auf gesetzlicher Grundlage verabschiedet worden ist; denn hier haben wir 
den Artikel 34 a der Landesverfassung.  

Die dritte Frage: Gibt es Möglichkeiten einer gesteigerten Berücksichtigungspflicht der 
Landesregierung gegenüber dem Landtag?  

Der Landtag hat die Möglichkeit, die Landesregierung in seinem Sinne zu beeinflussen. 
Hier gibt es Berücksichtigungspflichten „einfacher“ und gesteigerter Art, „besondere“ 
Berücksichtigungspflichten. Das steht in den Einzelheiten in dieser Vereinbarung. Ich 
persönlich denke, man kann eine weiter gesteigerte Berücksichtigungspflicht nicht ein-
führen. Dann würde man sich in dem Bereich eines direkten Weisungsrechts bewegen. 
Das ist jedenfalls nach traditioneller Auffassung der Verfassungsgerichte und auch des 
Staatsgerichtshofs von Baden-Württemberg ausgeschlossen.  
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Ich weiß, es ist von dem Gutachten Nettesheim erwogen worden, hier über das bisheri-
ge System hinauszugehen. Ich kann darauf später im Einzelnen eingehen. Nach mei-
nem Dafürhalten sind die verfassungsrechtlichen Vorschriften nicht so eindeutig, dass 
man über die Regelung des Lissabon-Urteils hinaus eine gesteigerte Integrationsver-
antwortung generell als Verfassungsprinzip einführen müsste.  

Die vierte Frage: Wie kann der Landtag besser beteiligt werden an dem bestehenden 
Frühwarnsystem?  

Sie erinnern sich: Das Frühwarnsystem soll dazu beitragen, dass die Parlamente in den 
Mitgliedsstaaten Europa auf die Finger schauen und sagen: Europa und die Organe 
Europas müssen in den Grenzen des europäischen Vertrages bleiben. Es war ein we-
sentliches Reformanliegen, die nationalen Parlamente besser in die Architektur Europas 
einzubeziehen.  

Hier sind nach meinem Dafürhalten die Informationsrechte durchaus gewahrt über die 
Pflichten, die die Bundesregierung hat. Was vielleicht zu beanstanden ist, sind die tat-
sächlichen Verfahrensabläufe. Ein Weg, darauf zu achten, der sich juristisch ergeben 
würde, wäre die Geschäftsordnung des Bundesrates. Das wäre dafür der richtige Platz. 
Die Landtagspräsidenten haben zu Recht betont, dass die Landtage frühzeitig einge-
schaltet werden sollten in die Frage, ob Europa die Grenzen der Subsidiarität verletzt 
hat.  

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang noch einen kritischen Punkt bei den Mitwir-
kungsrechten erwähnen. Wir fragen danach: Wie kann die Mitwirkung der nationalen 
Parlamente verbessert werden? Welche Informationen sollten die Parlamente noch zu-
sätzlich im Verhältnis zur Regierung haben, damit die Regierung nicht vollständig privi-
legiert ist? Dieses Anliegen ist vollkommen berechtigt.  

Ich würde allerdings die Situation so einschätzen, dass dazu auch die Verantwortung 
der parlamentarischen Gremien in Deutschland gehört, dieser Verantwortung in der Sa-
che später gerecht zu werden. Es nützt nichts – um es überspitzt zu formulieren –, dass 
man immer mehr Informationen anfordert, ohne selber Prioritäten zu setzen, wie man 
mit dieser ungeheuren und komplizierten Informationsflut fertig werden muss. Ich würde 
Sie ermuntern, hier doch eigene Verfahren, Raster, Prioritätensetzungen zu entwickeln, 
wie Sie dieser Informationsflut besser Herr werden können und wie Sie später zu einer 
verbesserten demokratischen Entscheidungsstruktur kommen können. Wenn diese Pri-
oritätensetzung nicht stattfindet, könnte man befürchten, dass die vom Bundesverfas-
sungsgericht zu Recht verlangte gesteigerte demokratische Mitwirkung der Parlamente 
der Mitgliedsstaaten sich im Wesentlichen in formelhafter Erledigung der neuen Aufga-
ben erschöpft. Das würde in der Sache nicht sehr viel weiterführen.  

Die letzte Frage war: Wie kann der Landtag besser beteiligt werden bei dem letzten 
Schritt, Europa in die Schranken zu weisen, bei der Erhebung einer sogenannten Sub-
sidiaritätsklage?  
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Sie wissen, die Parlamente der Mitgliedsstaaten haben als letzte Waffe die Klagemög-
lichkeit vor dem Europäischen Gerichtshof. Die jeweilige Regierung muss die Klage ein-
reichen, wenn eine bestimmte Anzahl von Schritten vorher vollzogen ist. Wenn die Par-
lamente in den Mitgliedsstaaten sich für die Subsidiaritätsklage entschieden haben, 
dann muss die jeweilige Regierung den Europäischen Gerichtshof anrufen.  

Wie kann der einzelne Landtag hier besser beteiligt werden? Ich habe mir überlegt: Ein 
Verfahren, an das man denken könnte, ist ein Beschluss der Ministerpräsidenten, die 
gesagt haben: Wir wollen uns gegenseitig unterstützen, wenn ein Land eine Subsidiari-
tätsklage erheben will. Wir unterstützen jedes Land, es sei denn, wir haben besondere, 
spezifische Interessen, die auf dem Spiel stehen. Man könnte das einen Luxemburger 
Kompromiss in innerstaatlichen Angelegenheiten nennen. Wenn diese Interessen auf 
dem Spiel stehen, dann können wir uns verweigern.  

Mittelbar könnte von einer solchen Regelung auch der Landtag profitieren. Aber es ist 
keineswegs ein einfacher Weg. Es müssen bei diesem Weg, wenn man ihn denn be-
schreiten wollte, die bundesverfassungsrechtlichen und landesverfassungsrechtlichen 
Vorgaben berücksichtigt werden.  

Wenn man weniger tun wollte, könnte man in der Geschäftsordnung des Bundesrates – 
das sind jetzt nur gedankliche Anregungen, das ist noch keine perfekte Lösung – einen 
Hinweis auf diesen Beschluss der Ministerpräsidenten geben. Der würde zwar keine 
rechtliche Bindungskraft erzeugen, aber er würde – jedenfalls nach meiner Überzeu-
gung – das jeweilige Land, das sich an diese Absprache nicht hält, unter einen Recht-
fertigungszwang stellen. Wenn man dieses Verfahren überhaupt benutzen wollte – das 
müssen die Landtage dann entscheiden –, dann würden sie von einem solchen Bezug 
auch selbst profitieren können.  

Im Übrigen lautete meine letzte Bemerkung in meiner schriftlichen Stellungnahme (An-
lage 2): „Schließlich bleibt zu hoffen, dass sich auf einem so sensiblen Gebiet wie bei 
der Erhebung der Subsidiaritätsklage weitgehender politischer Konsens herstellen 
lässt.“  

(Beifall)  

Vorsitzender Gerhard Stratthaus:  Vielen Dank, Herr Professor Schwarze.  

Ich darf nun Herrn Professor Steger bitten. Herr Professor Steger kommt von der Uni-
versität Stuttgart, Institut für Sozialwissenschaften, Abteilung für Politische Systeme und 
Politische Soziologie.  

Herr Dr. Steger:  Herr Vorsitzender, Frau Präsidentin, Herr Präsident, verehrte Abge-
ordnete des Europaausschusses, meine Damen und Herren! Ich bedanke mich zu-
nächst für die Gelegenheit zur Stellungnahme in diesem erlauchten Gremium.  

Ich möchte gerne in vier Punkten einige allgemeine Vorbemerkungen machen.  
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Erstens: Das Bundesverfassungsgericht entwickelt seine in der Tradition des Maast-
richt-Urteils stehende Entscheidung zum Lissabon-Vertrag wesentlich aus einer Be-
trachtung des demokratischen Systems und einer Feststellung von Legitimationsdefizi-
ten der Europäischen Union und ihrer Organe. Daraus folgert das Gericht die Notwen-
digkeit einer verstärkten Beteiligung der parlamentarischen Organe auf Bundesebene. 
Einen Hinweis, dass dies auch die Landtage betreffe, gibt das Gericht, wenn ich das 
Urteil richtig gelesen habe, nicht. Gleichwohl ist festzuhalten, dass bei den Themen, um 
die es geht, dann, wenn die Länder ausschließliche Gesetzgebungskompetenz haben, 
die Landtage die Legitimationsträger im Sinne des Urteils sind.  

Zweitens: Bei Erlass der Verfassungsregelungen des Grundgesetzes wurden offenkun-
dig die bisher geltenden Kompetenzbestimmungen im föderalen System zugrunde ge-
legt, sowohl bei Artikel 23 in alter Fassung als auch jetzt bei der Überarbeitung. Diese 
sehen für die vom Land entsandten Mitglieder des Bundesorgans Bundesrat eine recht-
lich verbindliche Vorgabe des Landesgesetzgebers, eine inhaltlich konkrete Weisung, 
nicht vor.  

Das beschränkt natürlich die Möglichkeiten des Landtags, selbst im Rahmen einer ver-
fassungsrechtlichen Neuregelung, etwa des Artikels 34 a, verbindlich im Sinne einer 
Weisung zu handeln. Ich halte das in dieser Situation für ein verfassungspolitisches De-
fizit, zum einen strukturell mit Blick auf die allseits immer wieder beklagte und festge-
stellte „Entmachtung“ der Landtage zugunsten der Landesregierungen, zum anderen 
speziell mit Blick auf die mögliche Übertragung von Gesetzgebungskompetenzen der 
Länder auf den übernationalen Staatenverbund der Europäischen Union. An dieser wä-
ren, wenn das alles so bleibt, die originären Träger der Gesetzgebungskompetenz in 
den Ländern, nämlich die Landtage, formell nicht beteiligt.  

Theoretisch – natürlich ist das nicht praktische Politik – könnte die Landesregierung 
zusammen mit anderen den Landtag auf diese Art und Weise seiner wichtigsten Funkti-
onen entkleiden.  

Deswegen glaube ich schon, dass man die in dem Gutachten Nettesheim – es ist von 
Herrn Kollegen Schwarze angesprochen worden – aufgestellten Thesen weiterverfolgen 
sollte. Das kann man aber sicher nicht machen, indem man sozusagen heute in einer 
Anhörung die Stimmen der Sachverständigen addiert oder subtrahiert. Ich glaube, das 
müsste näher untersucht werden, denn es wäre schon eine grundlegende Veränderung 
der Situation. Allerdings sage ich auch: Bei Erlass des Grundgesetzes hat man an die 
Europäische Union und die Übernahme von Kompetenzen durch die Europäische Union 
in dem Maße, in dem das voranschreitet, sicher nicht gedacht.  

Drittens: Man kann aber nicht nur defensiv bleiben, meine Damen und Herren. Die Eu-
ropäische Union ist auch mit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon nicht über den 
Berg, was die Sinnkrise angeht, die immer wieder zutage getreten ist. Man muss, glau-
be ich, über den Kompetenzstreit hinaus und auch über manche Sachthemen hinaus 
der Öffentlichkeit den Mehrwert der Europäischen Union und ihrer Entscheidungen ver-
mitteln, und das nicht nur in Hochglanzbroschüren, sondern auch im Diskurs. Da ist es 
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notwendig und sinnvoll, die Möglichkeiten des Landtags als des bürgernächsten Parla-
ments und damit der Abgeordneten zu steigern, die europäische Politik- und Rechts-
entwicklung offensiv zu gestalten und sie auch nach draußen zu erklären.  

Wie Sie vielleicht wissen, habe ich von Herrn Landtagspräsidenten Straub Funktionen 
im Landeskomitee der Europäischen Bewegung übernommen. Diese Bewegung be-
müht sich seit 60 Jahren, die Ideen der europäischen Föderalisten voranzubringen. Dort 
sind – um es europäisch zu formulieren – die Vertreter der Zivilgesellschaft, die „Stake-
holder“ versammelt, die den Europagedanken voranbringen wollen und Europa mitge-
stalten wollen. Das Komitee wächst kontinuierlich. Die Multiplikatorenfunktion könnte 
meines Erachtens durch entsprechende Gesprächskontakte vom Europaausschuss 
genutzt werden.  

Es ist eine erfreuliche Tatsache, dass vor Kurzem – Anfang Februar – eine Parlamenta-
riergruppe der überparteilichen Europaunion unseres Mitgliedsverbands hier im Landtag 
gegründet werden konnte. Fast die Hälfte der Mitglieder des Hohen Hauses beteiligen 
sich.  

Auch da gibt es Möglichkeiten und Podien, mithilfe deren man im Zusammenwirken mit 
dem Parlament einiges tun kann.  

Ich möchte schließlich – Sie erlauben mir das – sozusagen kraft Herkunft darauf hin-
weisen, dass die Städte, Gemeinden und Landkreise mit ihren rund 1 000 kommunalen 
Partnerschaften in Europa da einige Bausteine beibringen können. Ich denke, dass 
auch insoweit einiges an Know-how vorhanden ist.  

Schließlich versuchen Frau Kollegin Abels und ich gemeinsam mit unserem Kollegen 
Bergmann im Europazentrum Baden-Württemberg, das vom Land und von der Stadt 
Stuttgart unterstützt wird, Hilfestellungen zur Vermittlung der europäischen Möglichkei-
ten zu geben.  

Aus all diesen Gesichtspunkten ergibt sich, dass gewisse gesellschaftliche Strukturen 
vorhanden sind, die man, glaube ich, Potenziale nennen kann, die bei der Europage-
staltung durch eine enge Kooperation mit der Volksvertretung von Baden-Württemberg 
erschlossen werden können.  

Viertens: Es fällt auf, dass sich der Landtag schon heute mit unglaublich vielen Themen 
mit europäischen Bezügen beschäftigt. Er hat sie sozusagen zu verkraften. Ich denke, 
es müssen Mittel und Wege gefunden werden, vor allem die Kernthemen, die die Land-
tagspräsidenten in ihrer Resolution vom 20. August 2009 benannt haben – beispielhaft 
sind genannt Schule, Kultur, Rundfunk und kommunale Selbstverwaltung –, mit Priorität 
in der Aufmerksamkeit des Parlaments zu versehen und dort besondere Anstrengungen 
zu unternehmen, über alle denkbaren Kanäle Einfluss zu nehmen. Das wird nicht ohne 
den Aufbau weiteren Personals im Rahmen der Politikberatung des Landtags gehen. 
Ich glaube, darüber muss man sich im Klaren sein.  
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Nun den einzelnen Fragen.  

Zur ersten Frage: Ich meine, dass die landesinterne Beteiligung nach dem Muster der 
Begleitgesetze zum Vertrag von Lissabon weiterentwickelt werden muss. Insofern wür-
de ich vier Richtungen verfolgen.  

Mir erscheint die Regelung des Artikels 34 a der Landesverfassung, so fortschrittlich 
diese Regelung bei ihrem Erlass war, den neueren Entwicklungen im Primärrecht der 
Europäischen Union, insbesondere mit Blick auf das Parlamentsprotokoll und auf das 
Subsidiaritätsprotokoll, nicht mehr ganz angemessen. Das könnte beispielsweise für die 
Eingrenzungen in Absatz 1 gelten, die sich im Wortlaut auf europäische Vorhaben be-
ziehen, „die für das Land von herausragender politischer Bedeutung sind und wesentli-
che Interessen des Landes unmittelbar berühren“. Ich denke, diese Eingrenzungen 
kann man so möglicherweise nicht stehen lassen, weil schlicht und ergreifend am An-
fang der Befassung noch nicht klar ist, wie bedeutsam eine Angelegenheit für das Land 
ist. Das stellt sich meistens erst im Laufe der Prüfung eines europäischen Vorhabens 
oder in dessen Entwicklung heraus. Diese Formulierung ist mir zu eng.  

Ferner geht es natürlich um die Inhalte der Vereinbarung; dazu später. 

Außerdem ist zu prüfen, ob man entsprechend dem Vorbild des Bundes eine gesetzli-
che Regelung macht. Das hätte möglicherweise eine Verfassungsänderung zur Vorbe-
dingung, nachdem dort ausschließlich eine Vereinbarung der Verfassungsorgane ge-
nannt ist.  

Schließlich möchte ich auf folgenden Punkt hinweisen: Nachdem entsprechend Artikel 8 
Abs. 2 des Subsidiaritätsprotokolls auch der Ausschuss der Regionen Subsidiaritätskla-
ge erheben kann, stellt sich die Frage der Einflussnahme des Landtags auf den oder 
die Vertreter im AdR. Da der oder die Vertreter des Landes von der Landesregierung 
zur Benennung vorgeschlagen werden und nicht immer in Person die Verbindung zwi-
schen Landtag und Vertreter im AdR gewährleistet sein könnte, ist die Frage des Vor-
schlags des Landes offen. Eine formalisierte Absprache, wenn schon keine formelle 
Regelung durch Gesetz, scheint mir empfehlenswert.  

Darüber hinaus geht es um die Frage der Berichterstattung aus dem AdR gegenüber 
dem Landtag. Ferner stellt sich die Einwirkungsmöglichkeit des Landtags auf den oder 
die Vertreter als ungeregelt dar. Allerdings ist zu beachten, dass nach Artikel 300 Abs. 4 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union die Mitglieder des Aus-
schusses der Regionen „an keine Weisungen gebunden sind. Sie üben ihre Tätigkeit in 
voller Unabhängigkeit zum allgemeinen Wohl der Union aus.“  

In jedem Falle wären aber gemeinsame Beratungen des Europaausschusses mit den 
Vertretern im AdR aus Baden-Württemberg, so zurzeit beispielsweise auch mit Herrn 
Landrat Helmut Jahn, Hohenlohekreis, Vizepräsident des Landkreistags Baden-
Württemberg, zu empfehlen. Er ist für die kommunalen Spitzenverbände Deutschlands 
Mitglied im AdR.  
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In diesem Zusammenhang stellt sich auch und erneut die auf Bundesebene zu lösende 
Frage, wer ab 2014 die Benennungsrechte ausübt. Die Länderlastigkeit der deutschen 
Vertretung im AdR zulasten der kommunalen Seite, die im Gesetz über die Zusammen-
arbeit von Bund und Ländern erst einmal zementiert worden ist, sollte sich nicht fortset-
zen. Ab 2014 könnten möglicherweise für Deutschland aufgrund der demografischen 
Zuteilung der Sitze bis zu sechs Sitze mehr zur Verfügung stehen.  

Zur zweiten Frage: Um welche Rechte und Pflichten sollte die Vereinbarung zwischen 
Landesregierung und Landtag erweitert werden?  

Unabhängig von den angesprochenen Änderungen in der Landesverfassung sollte die 
Vereinbarung nach 15 Jahren ihrer Geltung einer Revision unterzogen werden. Durch 
den Vertrag von Lissabon und insbesondere durch das Parlaments- und das Subsidiari-
tätsprotokoll haben sich die Mitwirkungsbefugnisse der nationalen Parlamente und die 
Gewichte der Informationen richtigerweise ins Vorfeld verschoben.  

Demgemäß ist die Nummer 1 der Vereinbarung, in der die Verfassungsvorschrift wört-
lich wiedergegeben ist, etwas zu eng. Zumindest sollte man sich über eine weite Inter-
pretation des Begriffs „Vorhaben“ entsprechend den bundesgesetzlichen Regelungen 
verständigen können. Ferner sollten auch Initiativen, die dort nicht enthalten sind, ein-
bezogen werden.  

Auch die Formulierung in Nummer 1 Abs. 2, dass Unterlagen „nach Verabschiedung 
durch die Europäische Kommission“ dem Landtag zugeleitet werden, entspricht nicht 
mehr dem heutigen Sachstand.  

Für Nummer 2 der Vereinbarung gilt Ähnliches. Unterlagen werden nur „auf Verlangen“ 
zugeleitet und nur in den Fällen, in denen ausschließliche Gesetzgebungskompetenzen 
der Länder oder Bereiche der konkurrierenden Gesetzgebung betroffen sind. Natürlich 
muss die Föderalismusreform mit den Abweichungsregelungen für die Länder eingear-
beitet werden. Aber die Eingrenzung „auf Verlangen“ sollte entfallen.  

Schließlich möchte ich auf einen Punkt hinweisen, der mir von besonderer Bedeutung 
erscheint. Die Unterrichtung des Landtags sollte ergänzt werden um Stellungnahmen 
des Deutschen Bundestags nach § 9 des Gesetzes über die Zusammenarbeit von Bun-
desregierung und Deutschem Bundestag. In § 9 Abs. 4 Satz 4 und 5 heißt es:  

Vor der abschließenden Entscheidung im Rat bemüht sich die Bundesregie-
rung, Einvernehmen mit dem Bundestag herzustellen. Dies gilt auch dann, 
wenn der Bundestag bei Vorhaben der Europäischen Union zu Fragen der 
kommunalen Daseinsvorsorge Stellung nimmt.  

Die Berührungspunkte mit den Gesetzgebungsbefugnissen des Landtags liegen auf der 
Hand, damit aber auch die Einflussmöglichkeiten von Parlament zu Parlament, wenn es 
um Gesetzgebungszuständigkeiten geht.  
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Es gibt Parallelvorschriften in dem Gesetz über die Zusammenarbeit von Bund und Län-
dern. Ich weise darauf hin, dass diese Frage insbesondere wegen der neuen europäi-
schen Gesetzgebungskompetenz zur Daseinsvorsorge in Artikel 14 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union zukünftig von erheblicher Bedeutung sein 
wird und auch und gerade für die Gesetzgebungskompetenzen des Landtags noch an 
Bedeutung gewinnen wird.  

Mir scheint es wichtig, noch auf § 10 Abs. 1 des Gesetzes über die Zusammenarbeit 
von Bund und Ländern hinzuweisen. Er lautet:  

Bei Vorhaben der Europäischen Union ist das Recht der Gemeinden und Ge-
meindeverbände zur Regelung der Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft 
zu wahren und sind ihre Belange zu schützen.  

Die Vereinbarung sollte um eine speziell auf kommunale Belange bezogene Pflicht der 
Landesregierung zur Bewertung europäischer Vorhaben gegenüber dem Landtag er-
gänzt werden. Die gesonderte „Kommunalverträglichkeitsprüfung“ hätte den Sinn, dass 
nicht nur die allgemeinen Subsidiaritätsinteressen der Landesgesetzgeber und das – 
europäisch gesprochen – „regionale“ Interesse im Blick sind, sondern speziell auch die 
kommunalen Belange, die bei der Subsidiaritätsprüfung ausdrücklich im Protokoll mit 
einbezogen worden sind. Das gilt für die Entscheidungsbefugnisse der Kommunen ge-
nauso wie für die Gesetzesfolgenabschätzung, die in Artikel 5 Satz 5 des Subsidiari-
tätsprotokolls enthalten ist.  

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe noch – das entnehmen Sie bitte 
meiner schriftlichen Stellungnahme (Anlage 3) – einige kleinere Hinweise gegeben.  

Ich komme zu Ziffer 8 der Vereinbarung. Der Ergänzungsbedarf inhaltlicher Art ist wahr-
scheinlich eher gering. Die bisherige Absprache vom 20. Mai 2007 sollte aufgenommen 
werden.  

Zur Frage 3 verweise ich auf die Ausführungen zum Weisungsrecht des Landtags. Al-
les, was verbindlich gemacht werden kann, steht unter dem Vorbehalt, dass man Lö-
sungen verfassungsrechtlicher Art findet, die von den herkömmlichen Lösungen abwei-
chen. Wenn das nicht möglich ist, dann geht es eben nicht. Deswegen habe ich auch 
an anderer Stelle in meiner schriftlichen Stellungnahme vorgeschlagen, dass man die-
ser Frage, weil sie übergreifende Bedeutung im System hat, beispielsweise durch Ver-
anstaltung einer wissenschaftlichen Konferenz oder Ähnliches noch einmal gesondert 
nachgeht.  

Zur Frage 4: Wie kann die Mitwirkung des Landes und parallel dazu die Beteiligung des 
Landtags beim Frühwarnsystem gestärkt werden?  

Für die nationalen Parlamente sind im Parlamentsprotokoll und im Subsidiaritätsproto-
koll gemeinschaftsunmittelbare Rechte geschaffen worden. Das ist das Frühwarnsys-
tem.  
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Für die Landtage ergibt sich aus den Protokollen keine unmittelbare Berechtigung zur 
Beteiligung. Aber Artikel 6 Abs. 1 Satz 2 des Subsidiaritätsprotokolls sieht ausdrücklich 
vor:  

Dabei obliegt es dem jeweiligen nationalen Parlament oder der jeweiligen 
Kammer eines nationalen Parlaments, gegebenenfalls die regionalen Parla-
mente mit Gesetzgebungsbefugnissen zu konsultieren.  

Diese ausdrückliche europäische Obliegenheit – in diesem Fall des Bundesrates – fin-
det in dem Integrationsverantwortungsgesetz in § 11 Abs. 1 ihren Niederschlag in einer 
reinen Ermessensregelung, dass der Bundesrat in seiner Geschäftsordnung regeln 
kann, wie eine Entscheidung über die Abgabe einer solchen begründeten Stellungnah-
me herbeizuführen ist. Bislang ist nach meinen Feststellungen vom Bundesrat insoweit 
überhaupt nichts unternommen worden. Die Geschäftsordnung ist nach wie vor die alte, 
und, wie man hört, soll das auch so bleiben. Denn die Ministerpräsidentenkonferenz hat 
es anscheinend für sinnvoller angesehen, dass die einzelnen Bundesländer die Infor-
mation ihrer Landtage direkt übernehmen.  

Der Bundesrat ist bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben als Bundesorgan auch eine 
Art Treuhänder der Länder – nicht im rechtlichen Sinne, aber politisch, wie Nettesheim 
es ausdrückt. Speziell bezogen auf die Landtage, die nicht im Bundesrat vertreten – 
und ich unterstelle: auch nicht weisungsbefugt – sind, gibt es demgemäß per se eine 
besondere Pflichtenlage des Bundesrates, was die Zuständigkeit der Länder bei der 
Gesetzgebung angeht. Ich habe erst recht Zweifel, ob die Ministerpräsidentenkonferenz 
eine solche europarechtliche Obliegenheit – ich formuliere das ganz bewusst – des 
Bundesrates als Kammer des nationalen Parlaments auf die einzelnen Landesregierun-
gen rückdelegieren kann.  

Mir scheint es empfehlenswert, dass der Landtag, wenn die Fragen ernst gemeint sind, 
die der Europaausschuss formuliert hat, durch Beschluss ein politisches Signal seines 
Beteiligungswillens setzt entsprechend der im europäischen Recht bewusst eingefügten 
Formulierung, die gezielt auf die regionalen Parlamente mit Gesetzgebungsbefugnissen 
Rücksicht nimmt. Der Bundesrat sollte zur Änderung seiner Geschäftsordnung aufge-
fordert werden, um seiner Obliegenheit aus dem Europarecht nachzukommen. Die 
bundesgesetzliche Ermessensregelung in dem Integrationsverantwortungsgesetz erfüllt 
die europarechtliche Maßgabe nicht ausreichend. Im Übrigen würde ich von einer euro-
parechtlichen Ermessensbindung ausgehen.  

Eine solche Initiative könnte eine über die Absprache zwischen Landesregierung und 
Landtag vom 20. Mai 2007 hinausgehende Möglichkeit für den Landtag schaffen, denn 
sie zielt auf eine ausdrücklich europarechtlich vorgesehene direkte Konsultation des 
Landtags durch das Bundesorgan Bundesrat ohne inhaltliche Vermittlung der Landes-
regierung.  

Insofern möchte ich nochmals auf die verstärkte Zusammenarbeit des Europaaus-
schusses mit den kommunalen Landesverbänden, die ein eigenes Büro in Brüssel un-
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terhalten, gerade bei Fragen der Subsidiaritätskontrolle hinweisen. Das, meine ich, mei-
ne sehr verehrten Damen und Herren, wäre sinnvoll.  

(Beifall) 

Vorsitzender Gerhard Stratthaus:  Vielen Dank, Herr Professor Steger.  

Ich darf nun Frau Professorin Dr. Gabriele Abels bitten. Sie ist Professorin für Innen- 
und EU-Politik an der Universität Tübingen.  

Frau Dr. Abels:  Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Landtagsabgeordnete 
und geschätzte Gäste! Ich hatte eine sehr lange Stellungnahme von 30 Seiten abgege-
ben (Anlage 4), die ich jetzt hier nur sehr gerafft vortragen kann. Ich werde dabei eine 
Gliederung wählen, die sich von den gestellten fünf Fragen ein Stück weit wegbewegt, 
und Überlegungen anstellen jenseits dieser engeren verfassungsrechtlichen Perspekti-
ve, wie sie jetzt von meinen beiden Kollegen eingenommen worden ist.  

Die Überlegungen des Landtags von Baden-Württemberg nehmen das Lissabon-Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts zum Ausgangspunkt dafür, die verbesserten Beteili-
gungsrechte von Bundestag und Bundesrat im Sinne der Erhöhung der demokratischen 
Legitimation der EU anzusprechen. Die Fragen des Landtags zielen darauf ab, inwie-
weit dieses Urteil auch für die subnationalen Parlamente Konsequenzen haben sollte.  

Mir erscheinen hier noch ein paar Überlegungen im Zusammenhang mit dem Lissabon-
Urteil wichtig, die grundsätzlicher das Verhältnis der einzelnen Ebenen – Land, Bund, 
EU – und der beiden Gewalten Exekutive und Legislative zueinander einbeziehen.  

Hier ist erstens festzustellen, dass im Zuge der europäischen Integration und des gene-
rellen Trends der Unitarisierung des deutschen Bundesstaates Legislativkompetenzen 
auf die höhere Ebene übertragen wurden und dabei immer der Mechanismus zur An-
wendung kam, Gesetzgebungskompetenzen abzugeben und gegen verbesserte Mitwir-
kungsrechte einzutauschen. Dieser Mechanismus ging dabei letztlich immer zulasten 
der Parlamente auf den verschiedenen Ebenen und fiel zugunsten der Exekutiven aus. 
Damit geht ein Funktionswandel von Exekutiven einher, die damit auf der höheren Ebe-
ne plötzlich Legislativfunktionen haben. Dies ist nicht ganz unproblematisch im Hinblick 
auf Gewaltenteilungsmodelle. Vermehrte Kontrollbefugnisse für die unteren Ebenen, für 
die Parlamente, sind damit aber nicht einhergegangen.  

Durch die Föderalismusreform – das ist der zweite Punkt – wurde versucht, diesen Uni-
tarisierungstendenzen ein Stück weit zu begegnen und folgerichtig die Länderkompe-
tenzen wieder zu stärken, was sich im Hinblick auf die Exekutiven dann auch im verän-
derten Artikel 23 des Grundgesetzes niedergeschlagen hat, wo aber die Landesparla-
mente nicht einbezogen wurden.  

Mir erscheint es bei diesen Überlegungen auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass der 
Lissabon-Vertrag ein Modell des Mehrebenenparlamentarismus, wie wir das wir in der 
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Forschung nennen, im Kopf hat, welches Parlamenten auf allen Ebenen eine größere 
Rolle in EU-Angelegenheiten zuweist.  

Der letzte Punkt, den es im allgemeinen Vorspann zu bedenken gilt, ist, dass Parlamen-
te auf den verschiedenen Ebenen – der Bundestag und auch die Landtage und hier 
insbesondere der baden-württembergische Landtag – in den letzten Jahren versucht 
haben, Maßnahmen zu ergreifen, um die Mitgestaltungsspielräume in europäischen 
Angelegenheiten auszubauen. Der Ansatzpunkt für mich als Politologin aber ist eine 
Differenz zwischen den de jure jetzt ausgeweiteten Rechten und der Möglichkeit der 
Nutzung dieser Rechte. Genau in dieser Spannung liegt, glaube ich, ein erhebliches 
Problem.  

Ein zweiter Punkt ist die Bindungswirkung des Lissabon-Urteils und der zentrale Begriff 
der Integrationsveranwortung. Aus juristischer Sicht ist die Frage ganz zentral, ob sich 
hier wirklich eine Bindungswirkung aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts er-
gibt. Selbstverständlich wird man sich als Politologin nicht außerhalb der Verfassung 
stellen. Trotzdem ist politikwissenschaftlich die Frage nachrangig, ob jetzt hier eine ech-
te juristische Bindungswirkung zu entfalten ist oder ob der Landtag das Urteil lediglich 
als Anlass nimmt, sich mit den eigenen Rechten und Pflichten zu beschäftigen. Das ist 
schließlich das gute Recht einer jeden Legislative.  

Im Urteil des Bundesverfassungsgerichts kommt dem Leitgedanken der Integrations-
verantwortung eine ganz zentrale Rolle zu. Dieser ist meines Erachtens hier auch 
fruchtbar zu machen. Wenn man jetzt Integrationsverantwortung als Handlungsmaxime 
einer Europapolitik des Landtags begreift, dann heißt das, Verantwortung zu überneh-
men für den Integrationsprozess als Ganzen und auch für die Funktionsfähigkeit des 
Systems insgesamt.  

Aber vielfach ist die Diskussion – das scheint mir auch in den Fragen zu stecken – sehr 
stark auf Kontrollrechte fixiert. Bei Kontrollrechten zeigt sich aber eine Reihe von Prob-
lemen. Von diesen will ich zwei erwähnen.  

Das eine ist: Wenn man Kontrollrechte massiv ausbaut, kann das zulasten der Transpa-
renz und Effizienz des Gesamtsystems gehen. Wenn man z. B. starke Bindungsrechte 
oder gar ein imperatives Mandat einbaut, würde das die Handlungsfähigkeit der Lan-
desregierung in gravierender Weise einschränken. Wenn man an diesem kleinen Räd-
chen dreht, würde man eine Reihe von gravierenden Folgen für das Funktionieren des 
Gesamtsystems der EU in Gang setzen. 

Der zweite Punkt, der hier kritisch anzumerken ist: Wenn man – das ist bei den Stel-
lungnahmen der beiden Kollegen schon angeklungen – den Vergleich mit der Bundes-
ebene zieht und fragt, welche Rechte daraus für die Landesebene folgen – z. B. Einfüh-
rung gestufter Vetopositionen –, dann ist zu sagen, dass gerade im Zusammenhang mit 
der Föderalismusreform die Auswirkungen von Mitwirkungsrechten und Kontrollrechten 
sehr kritisch diskutiert worden sind. Eine Folge ist beispielsweise, dass in Brüssel die 
Bundesregierung oft nur viel zu langsam agieren kann, was zulasten der bundesdeut-
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schen Handlungsfähigkeit insgesamt geht. Auch das sind Punkte, die Teil meines Ver-
ständnisses von Integrationsverantwortung sein müssten.  

Die demokratische Legitimation, die sich durch einen Mehrebenenparlamentarismus 
ergibt, steht also immer in einem Spannungsverhältnis zur Effektivität des europäischen 
Entscheidungssystems und einer effektiven Interessenvertretung einerseits und An-
sprüchen auf Partizipation andererseits. Hier ist ein gewichtiges, auch demokratietheo-
retisches Spannungsverhältnis zwischen dem, was wir als Input- und Output-
Legitimation bezeichnen würden, zu verzeichnen.  

Integrationsverantwortung wahrnehmen heißt darüber hinaus, auch das innerdeutsche 
Zwangsverhandlungssystem, wie es mit der deutschen Politikverflechtung gegeben ist, 
als Teil eines größeren Systems zu erfassen. Der Landtag kann meines Erachtens In-
tegrationsverantwortung auch dadurch wahrnehmen, dass er genau schaut: Wie ist 
denn in diesem komplexen EU-Government-System seine Position, und welche Beson-
derheiten ergeben sich für die Landesebene im Hinblick auf die Wahrnehmung von In-
tegrationsverantwortung?  

Aus diesen Vorüberlegungen resultieren meine Empfehlungen, die darauf abzielen, 
letztlich den Landtag in all seinen Funktionen zu stärken, also ihn nicht allein auf Mit-
gestaltungs-, Legislativ- und Kontrollkompetenzen zu beschränken. Zugleich warnen 
meine Empfehlungen davor, die Landesregierung in ihren Handlungsspielräumen un-
botmäßig einzuschränken, weil man damit eine Reihe von gravierenden Folgen für die 
Effizienz des Systems provozieren würde.  

Die Analyse des derzeitigen Status quo verdeutlicht, dass der Landtag im innerdeut-
schen Vergleich de jure eigentlich ganz gut dasteht, aber de facto seine Rechte bislang 
nicht in der Weise realisieren kann und umzusetzen vermag. Das muss, wie gesagt, 
Ansatzpunkt einer politikwissenschaftlichen Analyse und dann Empfehlung sein.  

Im Unterschied zu einer auf Rechte hin orientierten Strategie wurde meines Erachtens 
bisher der Aspekt der Steigerung der Europafähigkeit des Landtags vernachlässigt. Ge-
rade das ist aber eine zentrale Voraussetzung, um eine höhere Autonomie von der Lan-
desregierung zu erlangen und eigenständige Kanäle der Kommunikation und Möglich-
keiten der Bewertung von EU-Politiken im Hinblick auf ihre Relevanz für das Land zu 
entwickeln.  

Neben der reinen Legislativfunktion und der Kontrollfunktion als zentralen parlamentari-
schen Funktionen muss ein Teil der Integrationsverantwortung auch über eine Artikula-
tions- und Öffentlichkeitsfunktion realisiert werden. Um europafähig zu sein, muss der 
Landtag meines Erachtens eine Doppelstrategie verfolgen, nämlich einerseits Mitwir-
kungsrechte innerstaatlich verstärken und Instrumente entwickeln, um diese Rechte 
auch nutzen zu können, und andererseits im Mehrebenensystem der EU systematisch 
horizontale und vertikale Kooperationen mit anderen Parlamenten eingehen.  

Ich habe meine Empfehlungen zu vier Komplexen zusammengefasst.  



– 15 – 

Europaausschuss, 31. Sitzung, 3. März 2010 
EuA31P, Tauer 

Der erste Komplex bezieht sich auf Kontroll-, Informations- und Mitwirkungsrechte. Die 
bisherige Vereinbarung zwischen Landtag und Landesregierung sollte – da stimme ich 
dem Kollegen Steger zu – auf eine gesetzliche Grundlage gestellt werden, wobei dann 
in Teilen entsprechende Modifikationen vorzunehmen wären, die die Vereinbarung an 
den Lissabon-Vertrag, die neuen Begleitgesetze und die Mitwirkungsrechte der Länder 
anpassen, gerade im Hinblick auf das Frühwarnsystem zur Subsidiaritätskontrolle und 
den Ausbau von Informationsrechten.  

Der zweite Punkt ist, dass Kontroll-, Mitwirkungs- und Informationsrechte so ausgestal-
tet sein müssen, dass sie nicht nur eine Ex-post-Kontrolle realisieren können, sondern 
eine proaktive und begleitende Kontrolle der Landesregierung ermöglichen. Die Rechte 
müssen damit notwendigerweise in den prälegislativen Bereich ausgedehnt werden. 
Entsprechend müssen auch prälegislative Unionsvorlagen, wie sie etwa Weißbücher, 
Grünbücher, Empfehlungen darstellen, in die Informationspflichten der Landesregierung 
einbezogen werden, weil – das zeigt die Erfahrung – diese mittel- und langfristig häufig 
entsprechende gesetzliche Maßnahmen nach sich ziehen. Um frühzeitig informiert zu 
sein und eine parlamentarische Willensbildung zu ermöglichen, muss der Landtag über 
solche Aktivitäten zu einem frühen Zeitpunkt unterrichtet werden.  

Der dritte Punkt ist, dass Kontroll- und Mitwirkungsrechte nicht zulasten der Effektivität 
des Handelns der Landesregierung und des Gesamtsystems gehen dürfen. Eine Erhö-
hung der Verbindlichkeit von Stellungnahmen des Landtags muss auf Fälle beschränkt 
bleiben, in denen Kompetenzverteilungen innerstaatlich bei den Ländern liegen und wo 
es um genuine Länderinteressen geht.  

Der Ausbau dieser bisher genannten rechtlichen Instrumente gegenüber der Landesre-
gierung gerät aber an seine Grenzen. Auch das zeigt die Erfahrung, wenn man das 
Bund-Land-Verhältnis anschaut. Denn mit einer Stellungnahme ist ja noch keine Politik 
gemacht. Politische Einflussnahme im EU-System wird vor allem durch Fachwissen und 
begründete Interessen ausgeübt, die im Agenda-Setting-Prozess auf EU-Ebene einge-
bracht werden müssen. Dazu ist die Bildung von Netzwerken wichtig.  

Damit komme ich zu meinem zweiten Komplex von Empfehlungen: der Stärkung der 
internen Europafähigkeit des Landtags. Hier ist es mir wichtig, dass die Rolle des Euro-
paausschusses insgesamt zu stärken ist und auch noch einmal über eine Verteilung der 
Kompetenzen zwischen Fachausschüssen und dem Europaausschuss nachzudenken 
ist. Hier könnte man, glaube ich, Abgeordnete des Europäischen Parlaments mit Zu-
trittsrechten zum Europaausschuss stärker einbinden, ähnlich wie das beim Europa-
ausschuss des Bundestags geregelt ist.  

Der Landtag muss sich zumindest in Teilen von der Information durch die Exekutive 
unabhängig machen und eigene Informations- und Kommunikationskanäle aufbauen. 
Neben der Informationsbeschaffung muss aber ein Schwerpunkt auf der Informations-
selektion und Informationsaufbereitung liegen. Sonst erstickt man in der Flut von Infor-
mationen, die von europäischer Ebene kommen. Für diese Selektion und Aufbereitung 
ist eine horizontale Dimension der Koordination mit anderen deutschen Landesparla-
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menten wichtig – da kann man über Modelle von Arbeitsteilung nachdenken – und mit 
Parlamenten gesetzgebender Regionen in anderen EU-Staaten von besonderer Bedeu-
tung. In einer vertikalen Dimension muss man nachdenken über eine Kooperation mit 
dem Bundestag, gerade mit dessen Europaausschuss, und mit dem Europäischen Par-
lament.  

Im Landtag und auch in den Landtagsfraktionen müssen die Ressourcen substanziell 
ausgebaut werden. Das ist ja in der letzten Zeit verstärkt geschehen. Aber sie müssen 
vor allem auch konzentriert werden. Hierzu gehören gute parlamentarische Berater in 
den Fraktionen und in den Ausschüssen, ein echtes Europareferat und eine Verbesse-
rung der Vertretung des Landtags in Brüssel. Auch hier wäre zu überlegen, ob man eine 
gemeinsame Vertretung mit anderen Landtagen macht und die Vertretungen zusam-
menlegen kann. Das ist mit erheblichen finanziellen und personellen Ressourcen ver-
bunden, erscheint mir aber als eine unabdingbare Voraussetzung, wenn man Europa-
fähigkeit und Integrationsverantwortung ernst nimmt.  

Der dritte Komplex kreist um Fragen von Mehrebenenparlamentarismus und Netzwerk-
bildung. Hier sind die Kontakte zu bereits bestehenden Netzwerken und Organen sys-
tematisch aufzubauen und zu nutzen. Der Ausschuss der Regionen, der schon erwähnt 
worden ist, hat in den letzten Jahren für die Landesparlamente ein unverzichtbares 
Subsidiaritätsnetzwerk aufgebaut und Instrumente der Subsidiaritätskontrolle entwickelt. 
Hier ist ferner zu denken an die Konferenz der Präsidenten der regionalen gesetzge-
benden Versammlung in der EU, die sogenannte CALRE, und an die Konferenz der 
Europaausschüsse der nationalen Parlamente, die sogenannte COSAC. Darüber hin-
aus sollten zum Deutschen Bundestag und zum Europäischen Parlament Kontakte 
ausgebaut werden. Ich habe das vorhin schon angedeutet. Es könnte in die Richtung 
gehen, dass baden-württembergische Abgeordnete im Europäischen Parlament Zutritt 
zum Europaausschuss haben oder in anderen Fachausschüssen zur Beratung mit ein-
bezogen werden. Hier ist, glaube ich, Vernetzung zentral. Das spart Ressourcen und 
bringt Synergieeffekte. Eine Analyse der Landesexekutiven zeigt, dass diese durchaus 
in hohem Maße miteinander vernetzt sind. Bei den Parlamenten ist das bisher nicht der 
Fall.  

Damit komme ich zu meinem vierten und letzten Komplex von Empfehlungen. Dieser 
betrifft die Öffentlichkeitsfunktion. Meines Erachtens ist gerade im Hinblick auf Artikula-
tions- und Öffentlichkeitsfunktion Integrationsverantwortung wahrzunehmen und auszu-
bauen. Der Landtag könnte darüber nachdenken, seinem europapolitischen Engage-
ment Gesicht und Stimme zu geben, also ein parlamentarisches Gegenstück zu Herrn 
Minister Reinhart zu schaffen. Die europapolitischen Bedürfnisse der Bürgerinnen und 
Bürger, Interessengruppen und Unternehmen im Land könnten durch den Landtag stär-
ker gebündelt, kanalisiert, vermittelt werden durch Beteiligung an einer Reihe von euro-
papolitischen Aktivitäten, die im Land ja permanent durchgeführt werden, viele vom 
Staatsministerium ausgehend. Da könnte auch die größere Bürgernähe genutzt werden 
im Hinblick auf die Handlungsmaxime, die Europafähigkeit auszubauen.  
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Mein Fazit: Zentrale Bedingung für die Wahrnehmung von Integrationsverantwortung 
ist, dafür auch die erforderlichen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Meines Erach-
tens gibt es hierzu auch bessere Optionen dadurch, dass der Landtag von einem Teil-
zeit- in ein Vollzeitparlament umgewandelt wird. Mit neuen Optionen entstehen aber 
auch neue Pflichten. Wenn man neue Rechte einfordert, muss man sie auch entspre-
chend unterfüttern, damit sie nicht nur auf dem Papier stehen, sondern auch tatsächlich 
realisiert werden können. Denn sonst wird man nicht ernst genommen.  

Das ist ein wichtiges Plädoyer, das sich nicht nur an den Landtag als Ganzes richtet. 
Landtage sind auch Fraktionenparlamente. Das betrifft natürlich auch die Fraktionen 
und die Ausschüsse. Das scheint mir eine ganz zentrale Voraussetzung, um Integrati-
onsverantwortung effektiv wahrnehmen zu können.  

(Beifall) 

Vorsitzender Gerhard Stratthaus:  Vielen Dank, Frau Professor Abels. 

Wir kommen jetzt zur Diskussionsrunde. Meine Damen und Herren, es gibt, glaube ich, 
in der Geschäftsordnung keine ganz klare Regelung für den Ablauf. Ich würde Folgen-
des vorschlagen: Wir sollten in erster Linie Fragen an die Referenten stellen. Vielleicht 
sagen Sie jeweils, an welchen Referenten die Frage gestellt ist. Selbstverständlich soll-
ten auch die anderen Referenten, wenn sie meinen, sie sollten dazu etwas sagen, eine 
Antwort geben.  

Ich bin gebeten worden, Sie zu bitten, unbedingt immer in ein Mikrofon zu sprechen, 
weil die gesamte Anhörung aufgezeichnet wird und es später leichter sein wird, ein Pro-
tokoll zu erstellen, wenn Sie an die Mikrofone gehen.  

Ich habe mir gedacht, dass wir zunächst einmal den Mitgliedern des Europaausschus-
ses des Landtags von Baden-Württemberg die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen 
und zu diskutieren. Wenn Sie damit einverstanden sind, könnten wir noch eine Schluss-
runde machen. Ich habe bereits eine Frage von jemandem, der nicht zu dieser Mitglie-
dergruppe gehört. Auch dazu sollten wir vielleicht die Möglichkeit geben, wenn Sie da-
mit einverstanden sind.  

Als Zeitrahmen haben wir uns ungefähr eine Stunde vorgestellt. Aber das wird etwas 
vom Verlauf der Diskussion abhängen.  

Ich habe bereits eine Wortmeldung. Gemeldet hat sich Herr Blenke.  

Abg. Thomas Blenke  CDU: Herr Vorsitzender, eigentlich war das vorhin nur der Hin-
weis, dass wir mit Ihnen bereits Gesicht und Stimme in der Europapolitik haben. Aber 
wenn Sie es als Wortmeldung aufgefasst haben, soll es mir auch recht sein. Ich hätte 
mich ohnehin gemeldet.  
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Vorsitzender Gerhard Stratthaus : Wenn Sie die Hand heben, meine ich immer, Sie 
haben etwas zu sagen.  

Abg. Thomas Blenke  CDU: Meine Frage ist eine verfassungsrechtliche und richtet sich 
an alle drei Sachverständigen, aber schwerpunktmäßig an Herrn Professor Schwarze.  

Sie schreiben, Herr Professor Schwarze, in Ihrer schriftlichen Stellungnahme, dass es, 
was das Verhältnis von Landtag und Landesregierung in EU-Angelegenheiten anbe-
langt, bei der in Artikel 34 a der Landesverfassung und in der Vereinbarung zwischen 
Regierung und Landtag vom 15. Februar 1995 festgelegten Regelung bleiben muss. 
Diese Vereinbarung besagt, dass es eine gestufte Berücksichtigungspflicht gibt und 
dass in Fällen, in denen ausschließlich Gesetzgebungsbefugnisse des Landes Baden-
Württemberg berührt sind, für die Landesregierung eine besondere Berücksichtigungs-
pflicht von Stellungnahmen des Landtags besteht. Das ist die gegenwärtige Lage.  

Wenn ich jetzt unter Fällen, in denen ausschließlich Gesetzgebungsbefugnisse des 
Landes berührt sind, auch ein teilweises oder gar ganzes Übertragen einer solchen Ge-
setzgebungsbefugnis verstehe – dazu führen Sie weiter nichts aus, deshalb wird es 
wohl darunter zu subsumieren sein –, würde das ja bedeuten, dass eine durch Grund-
gesetz zugeteilte ausschließliche Gesetzgebungsbefugnis des Landes und damit des 
Landtags aufgrund einer Vereinbarung teilweise durch die Regierung übertragen wer-
den kann.  

Da stellt sich mir die verfassungsrechtliche Frage: Ist das in Ihren Augen und auch in 
den Augen der anderen Sachverständigen durch eine solche Vereinbarung möglich, 
oder bedürfte es dafür nicht weiter gehender Rechtsakte?  

Vorsitzender Gerhard Stratthaus:  Ich möchte vorschlagen, dass auf eine Frage im-
mer gleich geantwortet wird und wir nicht Fragen sammeln. Die Fragen sind zum Teil so 
komplex, dass es besser wäre, jede Frage gleich zu beantworten. Das habe ich jetzt so 
entschieden.  

Herr Dr. Schwarze:  Vielen Dank für diese Frage. Ich würde noch einen weiteren, vor-
gelagerten Gesichtspunkt hinzufügen. Die Frage der Übertragung von Hoheitsrechten 
ist geregelt in Artikel 23 des Grundgesetzes. Danach sind die Mitwirkungsrechte des 
Bundesrates zu wahren. Der Bundesrat nimmt bei der Übertragung treuhänderisch die 
Rechte der Länder wahr.  

Meinen Hinweis auf Artikel 34 a habe ich nur im Grundsatz gemeint. Mein Vorschlag 
wäre: Die Landesregierung handelt im Bundesrat. Die Verfassungsrechtslage ist nach 
meinem Dafürhalten relativ eindeutig. Man kann neue Wege probieren. Die Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts reicht übrigens bis in die jüngere Zeit. Manchmal 
wird gesagt, das seien alles alte Entscheidungen. Das stimmt nicht. In dem berühmten 
Fall, der die Abstimmung von Brandenburg betrifft, ist dieses Konzept bestätigt worden. 
Für die Länder handeln die Landesregierungen im Bundesrat. Der Weg der Mitwirkung 
– nur so wollte ich mich verstanden wissen – ist der prinzipielle Weg. Das mag man 
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jetzt in der Vereinbarung im Einzelnen anpassen; dafür mag es gute Gründe geben. 
Aber der grundsätzliche Weg sollte sein: Anhörung, selbstverständlich auch verstärkte 
Berücksichtigungspflichten. Aber die Entscheidungsbefugnis würde nach meinem Da-
fürhalten bei der Landesregierung liegen.  

Herr Dr. Steger:  Ich habe nicht ohne Grund von einem verfassungspolitischen Defizit 
gesprochen. Es ist so, wie Herr Schwarze gesagt hat: Die allgemeine Meinung ist die, 
dass direkte Weisungen nicht möglich sind. Die Stichworte „berücksichtigen“ und „be-
sonders berücksichtigen“ finden sich in etwas anderer Form in Artikel 23 wieder. Dort 
heißt es „maßgeblich zu berücksichtigen“. Ist das schon eine Weisung, oder ist das kei-
ne? Auf jeden Fall aber bleibt die Kompetenz, zu entscheiden, was man nun tut, bei 
demjenigen, der handelt, und das ist in diesem Fall die Landesregierung, die im Bun-
desrat das Land vertritt.  

Ich glaube, dass, selbst wenn man gewisse sprachakrobatische Übungen macht, das 
nicht sehr viel an den Möglichkeiten ändern wird, solange die Frage bleibt: Hat diese 
Regelung hinsichtlich des Bundesrates tatsächlich auch das Problem im Auge, dass 
namhafte Gesetzgebungskompetenzen der Länder aus der Hand gegeben werden? Da 
muss man, wenn man sich die Verfassungsgebungsgeschichte des Artikels 23 ansieht, 
feststellen: Es war bekannt, dass ein Weisungsrecht der Landtage nicht besteht, und 
trotzdem hat man den Bundesrat als handelndes Organ systemgerecht dort eingebaut. 
Ich habe meine Zweifel, ob man da, was eine Verstärkung der Weisungen angeht, wirk-
lich sehr viel machen kann. Deswegen sollte meines Erachtens der Landtag versuchen, 
auf andere Schienen der Einwirkungsmöglichkeiten zu kommen.  

Frau Dr. Abels:  Man hat jetzt mit dem neuen Integrationsverantwortungsgesetz die 
Position des Bundesrates in verschiedener Hinsicht gestärkt, was die Brückenklauseln, 
den Notbremsemechanismus usw. betrifft. Die Frage ist, wenn Länderkompetenzen 
davon betroffen sind: Wie stark sollte dann eine Einbindung der Landtage erfolgen? 
Hier gilt ganz klar – da gehe ich mit meinen beiden Kollegen d’accord –, dass man nicht 
Vetopositionen von Landtagen einbauen kann. Das würde das System extrem komplex 
und nicht mehr handlungsfähig machen.  

Zugleich stellt sich die Frage, ob man hier trotzdem die maßgebliche Berücksichtigung 
oder zumindest die Begründungspflichten für die Landesregierung erhöht. Das wäre 
unterhalb der Ebene eines imperativen Mandats. Ein solches geht überhaupt nicht, aber 
man sollte zumindest die Berücksichtigungs- und Begründungspflichten verbessern. 
Das sehe ich als verfassungsrechtlich völlig unproblematisch an.  

Abg. Dr. Ulrich Noll  FDP/DPV: Herr Vorsitzender, verehrte Experten, liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Naturgemäß konzentriert sich jetzt alles auf die Frage: Wie können wir im 
Grunde genommen das, was der Lissabon-Vertrag verspricht und in Teilen wohl auch 
schon möglich macht, nämlich die Demokratisierung, sprich Parlamentarisierung der 
Europapolitik und die Exekutivlastigkeit, die Europa ja von Anfang anhing, verbessern?  
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Mir scheint jetzt nach Ihren drei Statements, dass wir de jure als Landesparlament da 
relativ schlechte Karten im Vergleich zu Bundestag und Bundesregierung haben. Nun 
wissen wir alle, dass „de jure“ etwas anderes ist als „de facto“. Natürlich könnten wir, 
wenn unsere Landesregierung im Bundesrat ein Votum abgibt, das der Mehrheit des 
Landtags nicht gefällt, die Regierung stürzen. Das wird man aber regelmäßig in einer 
Legislaturperiode maximal 0,0009-mal machen. Andererseits agiert natürlich eine Lan-
desregierung nicht im luftleeren Raum und wird in aller Regel nicht gegen die Mehrheit 
im Parlament – Sie haben ja von „Fraktionenparlament“ gesprochen – agieren. Trotz-
dem scheint mir die Überlegung richtig, wie man den – ich würde fast sagen – Goodwill, 
dass die Landesregierung das Parlament beteiligt, in den Vereinbarungen verstärken 
könnte.  

Das sehe ich jetzt von Ihnen dreien gradmäßig bei Ihnen, Herr Professor Schwarze, am 
wenigsten. Sie haben von Modifikation der Vereinbarung aus dem Jahr 1995 gespro-
chen, Frau Abels und Herr Steger auch von gesetzlicher bzw. sogar verfassungsmäßi-
ger Veränderungsnotwendigkeit, um die Einwirkungsmöglichkeiten zu verstärken. Hier 
ist vielleicht nicht der Raum, das wirklich konkret auszuformulieren. Für eine Verfas-
sungsänderung sehe ich staatsrechtlich natürlich Probleme. Aber wenn es zwischen 
diesen graduellen Unterschieden eine Möglichkeit gäbe, auch de jure unsere Situation 
zu verbessern, dann wäre ich dankbar, wenn man diesen Prozess von heute mit Ihrer 
Begleitung aufnehmen könnte.  

Das Zweite: Ex-post-Kontrolle, Ex-ante-Kontrolle. Das scheint mir ein ganz wichtiger 
Punkt. Wenn wir schon sehen, dass wir verfassungsmäßig schlechtere Karten haben 
als andere, ist es noch mehr unsere Aufgabe, im Vorfeld da, wo wir zwar möglicherwei-
se nicht rechtlich einwirken können, aber immerhin politische Willensbildung und damit 
auch Druck in Richtung EU machen können, uns verstärkt einzubinden. Es ist in der Tat 
so, dass es manchmal Kleinigkeiten sind. Das Problem, das Herr Steger angesprochen 
hat, ist: Was ist von großer Bedeutung? Manchmal wird mir aus einem Fachausschuss 
gesagt: „Habt ihr überhaupt gemerkt, dass die EU an der und der Stelle, z. B. bei Che-
mikalien oder Pflanzenschutz, Regelungen macht?“ Dann sage ich: „Mein Gott, ja.“ Ei-
nerseits wollen wir nicht, dass die EU sich überall einmischt, aber plötzlich wird einem 
klar: Hoppla, das könnte ganz gravierende Auswirkungen haben.  

Deswegen dieser fromme Wunsch, den jeder hier teilt, bei den Informationen, mit denen 
man wirklich überflutet wird, zu selektieren und zu priorisieren. Aber da ist wieder die 
Frage: Wer macht es? Denn der hat die Entscheidung, was uns überhaupt erreicht. Da 
wäre meiner Meinung nach von uns zu überlegen, wie wir besser aus den Fachaus-
schüssen die Bewertung bekommen: Was erscheint aus eurer Sicht im Gesundheits-
wesen, beim Pflanzenschutz oder sonst wo wirklich relevant, sodass ihr euch darum 
kümmern müsst?  

Nun noch konkret zu Ihrem Vorschlag, Frau Abels, EU-Parlamentariern Zutritt zu unse-
ren Ausschusssitzungen zu geben. Da frage ich: Warum sollten nicht umgekehrt wir 
Zutritt zu den parlamentarischen Gremien in Straßburg bekommen? Wenn schon, dann 
vice versa. Jeder weiß doch, dass üblicherweise die Europaliga-Spieler uns belehren 
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würden, was alles zu berücksichtigen ist. Umgekehrt würden wir gerne ihnen unsere 
Sicht vortragen. Das ist nur eine kleine Anmerkung. Wenn schon, dann müsste das vice 
versa geschehen.  

Der Vorschlag „Vernetzt euch als Landesparlamente stärker“ klingt gut. Aber da gebe 
ich einfach zu bedenken: Auch wenn wir heute die Vernetzung leben, indem wir aus 
zwölf Landesparlamenten Vertreter hier haben, sind doch beispielsweise in der Agrar-
politik die Interessenlagen der Länder, die noch großflächige Agrarbetriebe haben, und 
uns teilweise deutlich unterschiedlich, sodass ich die Frage, ob uns dieser Vorschlag 
weiterhilft, eher skeptisch beurteile.  

Bei der Anbindung an die Landesvertretung ist zumindest die einheitliche Wahrung der 
Landesinteressen eher gewährleistet, aber natürlich nicht die Emanzipation. Da fiel mir 
spontan ein, was Herr Professor Steger gesagt hat: Es haben ja auch die Kommunalen 
eine Vertretung. Wir sollten doch eigentlich Sachwalter, Treuhänder – laut Konnexi-
tätsprinzip – der Kommunalen sein. Ich würde dann eher denken, dass wir uns stärker 
mit diesem Bereich vernetzen.  

Vorsitzender Gerhard Stratthaus:  Das war jetzt nicht direkt eine Frage, sondern ein 
Diskussionsbeitrag. Die Diskussionen sind notwendig, aber diese können wir natürlich 
auch unter uns führen, wenn die Sachverständigen nicht da sind. Wenn Sie, die Sach-
verständigen, dazu Stellung nehmen wollen, können Sie das gerne tun. Ansonsten soll-
ten wir uns stärker auf kurze Fragen konzentrieren.  

Abg. Dr. Ulrich Noll  FDP/DVP: Die Frage der Modifikationsnotwendigkeit der Verein-
barung würde mich doch interessieren.  

Herr Dr. Steger:  Ich habe in meinem schriftlichen Statement – ich habe nicht alles vor-
getragen – aufzulisten versucht, was alles im Einzelnen zu modifizieren wäre. Ein ganz 
wesentlicher Punkt ist: Wenn man es bei der Vereinbarung belässt – ich könnte mir vor-
stellen, man macht eine gesetzliche Regelung; mit der Ermächtigung ist das so eine 
Sache –, dann sollte in die Vereinbarung eine Regelung hinein, die die Begründungs-
pflicht nicht nur ex post bringt, sondern die bei Stellungnahme des Landtags dann auch 
Verhandlungen zwischen Regierung und Landtag auslöst, wenn die Regierung vom 
Landtagsvotum abweichen möchte, und zwar Verhandlungen schon im Vorfeld. Ent-
sprechende Regelungen finden sich in § 9 Abs. 4 des Gesetzes über die Zusammenar-
beit von Bundesregierung und Deutschem Bundestag und in § 5 Abs. 2 des Gesetzes 
über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern. Die dort getroffene Regelung lautet 
im Grunde: Bevor wir handeln, treffen wir uns noch einmal und versuchen, zu einer Ei-
nigung zu kommen. Das kann man, wenn man es bei der Vereinbarung belässt, auch in 
dieser so regeln. Meines Erachtens ist mit Blick auf den Stoff und die Frage, wann er 
auf den Landtag zukommt, eine solche Regelung in jedem Fall sinnvoll.  

Frau Dr. Abels:  Genau das war ja vorhin auch mein Punkt. Wenn man jetzt eine Ex-
ante-Kontrolle oder -Begleitung, eine proaktive Politik machen will, dann ergibt sich das 
Erfordernis, sehr viel früher informiert zu sein. Ein Europabericht, den man 2009 erhält 
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und der die Jahre 2007/2008 abdeckt, nützt einem natürlich nichts für die weitere Pla-
nung. Man muss sehr viel früher wissen, was die Prioritäten der Landesregierung sind, 
und muss die Arbeitsprogramme der Kommission, der Trio-Ratspräsidentschaften usw. 
einbeziehen, um frühzeitig – auch vonseiten der Landesregierung – darauf zu reagie-
ren. Man muss wissen, was kommt und was für das Land zentral sein wird, damit dann 
der Landtag anfangen kann, darüber nachzudenken: Was sind Punkte, die für uns wich-
tig sind? Man wird vermutlich nicht immer alles abdecken können, aber wird zumindest 
Schwerpunkte setzen können.  

Zur Subsidiaritätskontrolle habe ich noch eine Modifikation. Es wird auch künftig das 
Erfordernis geben, detaillierte Angaben vonseiten der Kommission dazu zu machen. Es 
wird eine Einschätzung der Landesregierung dazu geben. Da stellt sich auch die Frage 
der Transparenz von Subsidiaritätskriterien. Welche Instrumente werden angewandt, 
um die Kontrolle stärker zu koordinieren, etwa mit dem durchaus sinnvollen Kriterienka-
talog, den der Ausschuss der Regionen vorgelegt hat?  

Ein Hinweis noch, denn die Kapazitäten sehe ich als ein Riesenproblem. Die österrei-
chischen Länder sind dazu übergegangen – das gilt allerdings für die Exekutive und 
weniger für die Parlamente –, dass sich federführend bestimmte Länder um die Subsi-
diaritätsfragen kümmern. Da machen nicht immer alle alles. Die reden über alles, aber 
weisen dann zu, welches Land sich primär um bestimmte Dossiers und deren Subsidia-
ritätsrelevanz kümmert.  

(Abg. Dr. Ulrich Noll FDP/DVP: Das ist ein wertvoller Hinweis! Danke!)  

Herr Dr. Schwarze:  Nur eine kurze Bemerkung: Selbstverständlich ist der Stil der Ko-
operation zwischen Landtag und Landesregierung auf dem Gebiet der Europapolitik 
auch ohne rechtliche Verpflichtung ein erstrebenswertes Ziel. Andererseits hört sich die 
Ex-ante-Kontrolle gut an. Ich gebe freilich zu bedenken: Das ist nicht ganz einfach, 
wenn man die Agenda von Europa, den plötzlichen Wandel der Zeit, die Finanz- und 
Wirtschaftskrise betrachtet. Da muss man kurzfristig reagieren. Deswegen wäre ich et-
was skeptisch, nun alles auf die Ex-ante-Kontrolle zu setzen.  

Abg. Peter Hofelich  SPD: Ich habe drei Fragen.  

Die erste richtet sich an Frau Abels. Wenn ich mir das alles anhöre, muss ich sagen: Ihr 
Hinweis, dass man eine Art Doppelstrategie machen sollte – öffentliche Wirkung der 
Parlamentarier und inhaltliche Einflussnahme im Parlament auf dem Wege unterhalb 
der Weisung –, ist natürlich schwierig umzusetzen, weil wir gehört haben, dass das, 
was angestrebt worden ist – eine starke Verdichtung der Kommunikation und von Emp-
fehlungen bis knapp an die Weisung –, Schranken unterliegt. Deswegen jetzt die Frage: 
Besteht nicht die Schwierigkeit, dass gerade dort, wo das Land Legitimationsträger ist, 
dann in den Augen der Öffentlichkeit bei seinen Parlamentariern eine Delegitimation 
besteht, dass sozusagen starke Öffentlichkeitsarbeit und schwache inhaltliche Einfluss-
nahme zusammenkommen? Das ist doch das eigentliche Risiko, über das wir heute 
reden.  
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Die zweite Frage geht an Herrn Professor Steger. Ich war mir bei der jetzt viel beschrie-
benen Ex-ante-Koordination, ob Sie damit – was ich nicht glaube – allein auf das beste-
hende Institut des Frühwarnsystems abheben oder ob Sie damit auch die stärkere pro-
aktive inhaltliche Einflussnahme meinen. Dazu hat Herr Schwarze gerade eben die Re-
lativierung gebracht, indem er darauf hingewiesen hat, dass man in einer Welt der Tria-
de erwartet, dass Europa reagibel ist, dass schnell gehandelt wird. Das sehe ich auch 
so. Wenn es aber so ist, dass man eine Ex-ante-Koordination und Ex-ante-Aktion ma-
chen sollte, frage ich Sie: Wie würden Sie dann den Zuschnitt des Europaausschusses 
sehen? Ist er eine Ansammlung von jeweils fachlichen Spezialisten in den Verfas-
sungsaufgaben des Landes, also vor allem der Kultur, der Bildung und der Daseinsvor-
sorge? Oder ist er eine Ansammlung von Generalisten, also von horizontal orientierten 
Menschen, die in der Lage sind, eine komplexe Situation so aufzunehmen, dass sie sie 
verarbeiten können, was aber selbst für den Vollzeitparlamentarier eine Herkulesaufga-
be ist angesichts des Papierberges, den wir heute schon haben?  

Die dritte Frage geht an Professor Schwarze. Ich steige noch nicht ganz durch. Ist es 
denn möglich, dass wir die aus parlamentarischen Gründen, aus föderalen Gründen 
vielleicht doch erwünschte Weisung des Landesparlaments durch eine Verfassungsän-
derung der Landesverfassung bekommen könnten?  

(Abg. Wolfgang Drexler SPD: Zusatzfrage! Das ist auch meine Frage!)  

Vorsitzender Gerhard Stratthaus:  Bitte sehr, dann schließen Sie sie direkt an.  

Abg. Wolfgang Drexler  SPD: Ich will daran anschließen. Wir haben die Erfahrung in 
den Landtagen gemacht, auch im Landtag von Baden-Württemberg, dass eines unserer 
Haushaltsrechte von der Landesregierung im Bundesrat über die Föderalismuskommis-
sion abgegeben wurde, nämlich dass die Schuldenbremse nicht in unserer Verfassung, 
sondern plötzlich im Grundgesetz geregelt wird. Das ist nach unserer Meinung ein 
schwerwiegender Eingriff in unser eigenes Recht. Da die Landtage ja nicht im Bundes-
rat vertreten sind und die Landesregierungen dort auch nicht die Landtage, sondern das 
jeweilige Land vertreten – das ist ein Unterschied –, stellt sich die Frage, wie man das 
regelt.  

Deswegen war das für mich etwas zu wenig, was Sie drei gesagt haben. Sie meinen 
immer, dass man das mit Appellen machen kann. Wir haben erst neulich erlebt, dass da 
Appelle nicht ausreichen, denn da geht es um grundsätzliche Rechte. Mir geht es jetzt 
auch nicht um das Tagesgeschäft, sondern darum, was passiert, wenn Zuständigkeiten 
an die EU übergehen sollen, so wie jetzt z. B. unser Königsrecht, ob wir als Landtag 
Schulden machen dürfen oder nicht, ab 2020 plötzlich weg ist. Da hätte ich schon die 
Frage – auch in Ergänzung dessen, was der Kollege Hofelich gesagt hat –, ob es nicht 
eine Möglichkeit gäbe, über die Landesverfassung die Landesregierung zu verpflichten, 
eine Zuständigkeitsabgabe im europäischen Bereich nur über einen Beschluss des 
Landtags durchführen zu können. Der Landtag muss vorher entscheiden, damit klar ist, 
ob das Land Baden-Württemberg eine solche Abgabe der Zuständigkeiten will oder 
nicht will.  



– 24 – 

Europaausschuss, 31. Sitzung, 3. März 2010 
EuA31P, Tauer 

Frau Dr. Abels:  Ihr Befund ist natürlich richtig, wenn Sie sagen, dass man eine starke 
Delegitimation hat, wenn man zwar die Öffentlichkeitsfunktion verstärkt, aber anderer-
seits in der Substanz vielfach nur noch wenig mitgestalten kann. Ich glaube, dieser Wi-
derspruch lässt sich nicht wirklich auflösen. Meine Perspektive richtet sich auf das EU-
Gesamtsystem. Da muss man die parlamentarische Legitimation auf die verschiedenen 
Ebenen beziehen. Den von Ihnen genannten Widerspruch sehe ich, aber den kann man 
nicht wirklich beseitigen. Der war aber auch schon vorher da durch die starke Unitarisie-
rung, die wir sowieso durch die Verlagerung von Kompetenzen in den 60 Jahren Bun-
desrepublik haben. Die EU kommt da noch als besonderer Faktor und als Problemdi-
mension hinzu, aber das Grundsatzproblem war schon vorher da. Sie sehen das ja 
auch bei der Beteiligung an Landtagswahlen usw. Deshalb müsste man, wenn man 
daran etwas ändern will, stärker auch die innerstaatliche Seite mit berücksichtigen. Die 
EU ist also nur ein Faktor, wenn auch ein zunehmend gewichtigerer.  

Zu der Ex-ante-Kontrolle und Ex-ante-Koordination speziell in Bezug auf den Europa-
ausschuss: Man braucht meines Erachtens beides. Man braucht eine gute Vernetzung, 
personelle Überschneidungen zwischen Fachausschüssen und dem Europaausschuss. 
Man benötigt immer die Experten, aber man braucht auch die Generalisten, die stärker 
die allgemeinen integrationstheoretischen Fragen in den Blick nehmen. Also man kann 
nicht nur die Generalisten in den Europaausschuss setzen, weil dieser sich über die 
größeren integrationspolitischen Fragen Gedanken machen soll, und alle Fachpolitiker 
in die entsprechenden Fachausschüsse. Auch hier ist, glaube ich, innerparlamentarisch 
eine bessere Vernetzung erforderlich, um den Europaausschuss auch schon ex ante 
effektiv beteiligen zu können.  

Eine Bemerkung noch: Natürlich braucht man auch die Ex-post-Kontrolle. Aber sie al-
lein reicht nicht, wenn man mitgestalten will. Dazu muss man Kontrollmechanismen be-
gleitend und ex ante haben.  

Die Beantwortung der letzten Frage würde ich den beiden Juristen überlassen.  

Herr Dr. Steger:  Ich würde gerne, nachdem die Frage auch an mich gerichtet war, sa-
gen: Der Europaausschuss kann die Arbeitsteilung des Parlaments zu Fachthemen 
nicht über den Haufen werfen, auch wenn die Dinge von Europa kommen, sondern er 
ist mit Sicherheit der Ausschuss der Generalisten, die aber, wie ich meine, genügend 
Sensibilität haben dürften, um die Kollegen der Fachausschüsse heranzuziehen. An-
ders geht es nicht. Es wird auch nicht ausreichen, Subsidiaritätskontrolle im Sinne eines 
Frühwarnsystems eingeschränkter Art zu machen, sondern ich glaube, dass man die 
Themen alle angehen muss.  

Ich nehme noch einmal das Beispiel der neuen europäischen Gesetzgebungskompe-
tenz für die Daseinsvorsorge. Das ist auch im Landtag immer wieder ein zentrales 
Thema gewesen. Es wird gar nicht anders gehen, als dass sich der Landtag sehr früh-
zeitig mit den Entwicklungen beschäftigt. Es gibt eine interparlamentarische Gruppe im 
Europäischen Parlament, die nur speziell dieses Thema bereits beackert. Ihre Mitglie-
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der sind ganz heiß darauf, ihre Kompetenz da wahrzunehmen. Ich glaube, es ist wich-
tig, dass hier sehr frühzeitig eine Mitberatung stattfindet.  

Das bringt mich jetzt zu der Aussage: Im Grunde müssen wir das System der Trennung 
von Legislative und Exekutive auf der Landesebene, jedenfalls was die Außenmecha-
nismen Richtung Europa angeht, überdenken. Es muss sehr viel mehr Kooperation 
stattfinden. Das setzt aber voraus – diesen Geist atmet die Vereinbarung noch ein biss-
chen –, dass man auf Regierungsseite sein Herrschaftswissen nicht für sich behält, 
sondern es teilt, um dem Landtag eine breite Basis für die Regierungspolitik zu ermögli-
chen. Das sind aber keine rechtsverbindlichen Kriterien.  

Darauf wird Herr Schwarze sicher jetzt gleich noch eingehen.  

Herr Dr. Schwarze:  Ich will mit einer Vorüberlegung beginnen. Europa muss entschei-
dungsfähig bleiben. Das ist wichtig für die Bundesrepublik und für alle Mitgliedsstaaten. 
Jetzt rechnen Sie einmal zusammen, wie viele Gremien heute im Vorfeld befragt wer-
den müssen, damit eine europäische Entscheidung zustande kommt. Wir haben 27 Mit-
gliedsstaaten, wir haben in Deutschland Bundestag und Bundesrat, und wir haben regi-
onale Parlamente in den meisten Mitgliedsstaaten. Wenn man das bedenkt, sollte man 
auch die Frage aufwerfen, ob man nicht eine gewisse Bündelung der Interessen und 
der Entscheidungsstrukturen braucht. Das würde in unserem System bedeuten, dass 
man Vertrauen in die Abstimmung des Bundesrates hat und dass man intern den Me-
chanismus zum Bundesrat verbessert.  

Ich habe Zweifel, ob man rein im Landesverfassungsrecht Baden-Württembergs eine 
solche Regelung treffen könnte. Das erscheint mir schon etwas problematisch vor dem 
Hintergrund der Lage in allen Bundesländern. Das ist eine zentrale Frage. Wenn, dann 
müsste man sie in allen Landesverfassungen regeln, würde ich denken.  

Mein größtes Bedenken ist schlicht der Artikel 50 des Grundgesetzes, der besagt:  

Durch den Bundesrat wirken die Länder bei der Gesetzgebung und Verwaltung 
des Bundes und in Angelegenheiten der Europäischen Union mit.  

Ich verstehe diese Formulierung „in Angelegenheiten der Europäischen Union“ so, dass 
damit eine Exklusivität gemeint ist. Dann ist dieses Modell vorgeprägt auf der Ebene 
des Grundgesetzes, und ich hätte Zweifel, ob ein Land für sich allein einen anderen 
Weg gehen sollte oder könnte. Ich persönlich hätte Zweifel, dass dies überhaupt gehen 
würde.  

Abg. Jürgen Walter  GRÜNE: Es ist sicherlich richtig, dass Europa handlungsfähig blei-
ben oder in vielen Fragen handlungsfähig werden muss. Das ist ja in manchen Berei-
chen noch eher eine Zukunftshoffnung. Klar ist auch, dass die schleichende Entmach-
tung der Landtage – wir als Parlamentarier reden jetzt zunächst nicht vom Land, son-
dern vom Landtag – gegenüber Entscheidungen, die im Bundesrat gefällt werden, sei 
es auf europäischer Ebene, sei es auf Bundesebene, bei der Landesregierung kein 
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Problembewusstsein schafft. Sie schafft bei uns, speziell natürlich bei der Opposition, 
ein Problembewusstsein. Denn die Landesregierung ist ja vertreten, und die Fraktionen, 
die sie tragen, fühlen sich dort auch mehr oder weniger vertreten.  

Ich finde, Herr Steger hat einen interessanten Aspekt eingebracht. Das war der Aus-
schuss der Regionen, der in der Tat existiert. Ich war schon eine Weile im Parlament, 
bevor ich von dessen Existenz etwas mitbekommen habe. Dort sind wir zwar durch den 
Ministerpräsidenten und den Landtagspräsidenten vertreten und bekommen auch im-
mer wieder nach einigen Wochen schriftliche Berichte, aber so stelle ich mir natürlich 
die Zusammenarbeit mit dem Parlament nicht vor. Deswegen meine Frage an Sie: 
Könnten Sie sich vorstellen, dass beispielsweise der Europaausschuss oder die Frakti-
onen, der Landtag insgesamt in den Ausschuss der Regionen auch Vertreter schickt, 
damit eine direktere Anbindung erfolgt? Inwieweit wäre das Ihrer Meinung nach mög-
lich, sodass die Landtage tatsächlich über diese Schiene – was ich für einen guten Vor-
schlag halte, ich will nur wissen, ob er auch wirklich praktikabel ist – mitwirken? Der 
Weg über den Bundesrat ist für uns Parlamentarier praktisch verschlossen. Aber – dar-
auf wurde zu Recht hingewiesen – das Land selber wirkt natürlich an dieser Politik mit.  

Herr Dr. Steger:  Der Weg über den Bundesrat ist nicht vollständig verschlossen, wenn 
man ernst nimmt, dass der Bundesrat als Kammer den Landtag konsultieren sollte. Ich 
habe nicht ohne Grund in aller Deutlichkeit darauf hingewiesen. Ich kann mir nicht vor-
stellen, dass die Ministerpräsidentenkonferenz das so per Beschluss dekretiert.  

Die Zusammenarbeit mit dem Ausschuss der Regionen sollte meines Erachtens da-
durch erfolgen, dass mündliche Berichte in Sitzungen des Europaausschusses gegeben 
werden. Das ist meines Erachtens der bessere Weg als ein schriftlicher Bericht, denn 
die Hintergrundinformation, warum etwas im Ausschuss der Regionen so läuft, können 
Sie eigentlich nur mündlich bekommen.  

Frau Abels hat auf das Subsidiaritätsnetzwerk des Ausschusses der Regionen hinge-
wiesen. Meines Erachtens wäre eine Beteiligung des Europaausschusses in der Weise 
denkbar, dass er zu bestimmten Themen in diesem Subsidiaritätsnetzwerk – das ist ein 
elektronisch aufgebautes Netzwerk – Stellungnahmen einbringt. Das hätte durchaus 
eine positive Wirkung. Wenn man solche Überlegungen beispielsweise mit den Vier 
Motoren vernetzen könnte, dann gewinnt das plötzlich in Brüssel ein erhebliches Ge-
wicht. Aus meiner Sicht gibt es da schon Möglichkeiten, dass der Landtag ganz direkt 
meinungsbildend wirkt und sich selber informiert, was dort eigentlich geschieht und aus 
welchem Grund.  

Frau Dr. Abels:  Ich würde gerne noch auf den Bundesrat eingehen. Die beiden Kolle-
gen haben den Vorschlag gemacht, in der Geschäftsordnung des Bundesrates eine 
Änderung vorzunehmen. Das finde ich einen guten Vorschlag im Unterschied zu dem 
Gentlemen’s Agreement der Ministerpräsidenten. Ich habe immer ein Problem mit sol-
cher Art von Kaminvereinbarungen. Das ist immer schön, solange man in der Regie-
rung ist, aber ich finde, Parlamente bestehen nicht nur aus Regierungsmehrheit, son-
dern auch aus einer guten Opposition. Kontrollrechte sind auch sehr starke Oppositi-
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onsrechte, und diese muss man mit im Blick behalten. Insofern bringen entsprechende 
Vereinbarungen, die zumindest in der Geschäftsordnung fixiert sind, eine erhebliche 
Stärkung mit sich. Das finde ich eine sinnvolle Strategie.  

Zum Ausschuss der Regionen: Sich in das Subsidiaritätsnetzwerk stärker einzubinden 
ist eine andere sinnvolle Strategie, um zu sehen: Wie geht man mit den Benennungs-
rechten für die Mitglieder um? Ich würde dem zustimmen, was Herr Steger gesagt hat: 
Es ist ganz wichtig, immer auch mündliche Berichte zu haben, weil die Materien so 
komplex sind, dass eine Darstellung in einem Bericht von fünf Seiten oft schwierig ist. 
Da braucht man Hintergrundinformationen. Der Ausschuss der Regionen fängt auch an 
zu überlegen, wie er seine neuen Klagerechte nutzen wird. Welche Mechanismen wird 
er einbauen, um innerhalb des Ausschusses zu einer Entscheidung zu kommen, von 
diesem Klagerecht Gebrauch zu machen? Da ist die Frage, wie der Ausschuss der Re-
gionen sich da selber mit seinen Mitgliedern und mit den Regionen in Europa vernetzen 
wird, bevor er überhaupt den Schritt unternimmt, Klagerechte geltend zu machen. Auch 
hier muss man in einen Dialog mit dem AdR eintreten. Es gilt zu schauen, wie innerhalb 
des Ausschusses – aus den Gesprächen, die ich mit Herrn Stahl, dem Generalsekretär 
des AdR, geführt habe, habe ich den Eindruck gewonnen, dass da eine große Offenheit 
besteht – die Bedingungen ausgestaltet werden können und wie die Regionen und ge-
rade die gesetzgebenden Regionen – diese haben, glaube ich, eine ganz besondere 
Rolle – besser eingebunden werden könnten.  

Vorsitzender Gerhard Stratthaus:  Ich möchte noch einen Vorschlag machen. Ich ha-
be festgestellt, dass auch einige Wortmeldungen von unseren Gästen vorliegen. Ich 
würde vorschlagen, dass wir, sobald wir die Runde beendet haben, in der die Mitglieder 
des Ausschusses zu Wort kamen, mit einer gewissen Zeitbegrenzung auch diese 
Wortmeldungen durchführen.  

Abg. Ulrich Lusche  CDU: Ich möchte etwas hartnäckig an der Frage bleiben, die der 
Kollege Drexler angesprochen hat. Ich sehe völlig ein, dass – das muss man, glaube 
ich, so handhaben – Handlungsfähigkeit ein entscheidendes Kriterium ist. Nun gibt es 
aber eine große Bandbreite. Im föderalen System, das wir nun einmal haben, sind wir –
Sie haben es, Frau Abels, gerade angesprochen – eine gesetzgebende Körperschaft 
mit ausschließlichen Gesetzgebungszuständigkeiten. Jetzt höre ich, dass man sich da 
ins Benehmen setzen soll, dass man Informationsrechte berücksichtigen soll usw. Am 
Ende des Tages muss ich aber die Frage aufwerfen: Was passiert denn, wenn das aus 
irgendeinem Grund so nicht stattfindet? Etwas überspitzt formuliert würde es, wenn 
man sagt, das ist in den Artikeln 50 und 23 des Grundgesetzes so geregelt, doch letzt-
lich auf den Freibrief hinauslaufen, dass wir dort, wo es um echte Kompetenzverlage-
rung geht, im Grunde keine Sanktionsfolgen haben. Das berührt natürlich das Selbst-
verständnis einer gesetzgebenden Körperschaft elementar. Deswegen noch einmal die 
Frage: Gibt es da irgendwo eine Grenze, und wie könnte das mit Gegenmaßnahmen 
ausgestaltet sein bzw. wie ist es ausgestaltet, falls das nicht so stattfindet, wie es hier in 
Appellfunktion angedacht ist?  
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Herr Dr. Steger:  Vielleicht darf ich noch einmal darauf hinweisen, dass wir eine her-
kömmliche verfassungsrechtliche Meinungsbildung zu diesem Thema haben. Sie haben 
ja gehört, dass wir da durchaus übereinstimmen.  

Verfassungspolitisch muss aber auch das Thema Schuldenbremse, das Herr Drexler 
angesprochen hat, bedacht werden, die ja richtig ist; das ist überhaupt nicht zu bezwei-
feln. Aber Tatsache ist, dass die auf Bundesebene getroffene Beschlussfassung dem 
Landtag ab einem bestimmten Zeitpunkt ein Instrumentarium aus der Hand nimmt. Ge-
nau dasselbe passiert immer wieder auf europäischer Ebene. Das wird hier im Landtag 
auch heiß diskutiert.  

Aber ich meine: Wenn man die bisherige Sachlage der Bundesverfassung kennt, dann 
geht es nicht anders, als dass man zu der Frage Meinungen bildet und die Frage erör-
tert, ob es Ausnahmesituationen gibt. Diese Ausnahmesituationen – deswegen habe ich 
das auch als verfassungspolitisches Defizit bezeichnet – sind meines Erachtens dann 
gegeben, wenn in größerer Zahl Gesetzgebungskompetenzen abfließen. Das ist in 
Richtung Europa in gewissem Umfang bereits geschehen und wird auch weiter erörtert 
werden. Ein Beispiel habe ich vorhin erneut angezogen. Meines Erachtens müsste die 
Frage noch einmal sehr genau durchleuchtet werden: Ist aus der Verfassungsgeschich-
te und aus der Rechtsprechung – es gibt auch eine Rechtsprechung des Staatsge-
richtshofs Baden-Württemberg zu diesem Thema – klar und eindeutig abzuleiten, dass 
gar nichts geht? Diese Frage kann nur im Wege der Meinungsbildung in einer Vielzahl 
von Gremien beantwortet werden, nicht zuletzt auch bei den Staatsrechtslehrertagun-
gen, wo Mehrheiten gebildet werden sollen.  

Aber verfassungspolitisch ist das ein Thema, das eigentlich alle Landtage aufgreifen 
müssten. Das kann man so nicht einfach stehen lassen, denn irgendwann ist es zu En-
de. Der Landtag von Baden-Württemberg hat sich gerade von einem Teilzeit- zu einem 
Vollzeitparlament erklärt, und wir diskutieren jetzt gerade über die Frage, dass die Ge-
setzgebungskompetenzen weniger werden. 

Abg. Ulrich Müller  CDU: Herr Professor Steger, Ihre Position scheint mir am ehesten 
parlamentsfreundlich zu sein, wenn ich das so formulieren darf. Das kommt in dieser 
Runde gut an.  

Ich habe jetzt eine ganz simple Frage: Würden Sie darüber hinaus – Sie haben vorhin 
einmal auf Ihre Vergangenheit Rückgriff genommen – eine „Prozessstandschaft“ der 
Landtage für die kommunale Selbstverwaltung mit einbeziehen? Würden Sie diesen 
Weg akzeptieren? Würden Sie ihn sogar für geboten halten?  

Herr Dr. Steger:  Da kann eigentlich nur ein klares Ja kommen. Denn auch bisher ha-
ben wir das Land Baden-Württemberg als unseren Gesprächspartner in dieser Frage 
betrachtet und auch als unseren Treuhänder auf der Bundesebene. Denn die Kommu-
nen sind auf der Bundesebene verfassungsrechtlich als dritte Ebene nicht konstituiert. 
Deswegen ist das Land eigentlich auch der Verteidiger kommunaler Rechte. Nicht ohne 
Grund habe ich auf § 10 Abs. 1 des Gesetzes über die Zusammenarbeit von Bund und 
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Ländern, wo das ausdrücklich drinsteht, hingewiesen. Meines Erachtens ist dann eine 
solche Prozessstandschaft notwendig. Wenn wir schon an grundstürzende Verfas-
sungsänderungen denken – über diese reden wir ja gerade –, dann ist natürlich vieles 
denkbar. Aber im Moment, würde ich sagen, sind die Länder in diesem Bereich die ge-
borenen Vertreter der Kommunen nach oben.  

Vorsitzender Gerhard Stratthaus:  Darf ich jetzt fragen, ob aus dem gesamten Gremi-
um Fragen vorhanden sind? Ich würde bitten, wenn Gäste sich zu Wort melden, dass 
sie ihren Namen nennen und vielleicht auch die Institution, von der sie kommen. Das 
ist, glaube ich, auch für unser Protokoll notwendig.  

Abg. Barbara Richstein CDU (Landtag Brandenburg): Guten Tag, Herr Vorsitzender, 
meine Damen und Herren! Mein Name ist Barbara Richstein. Ich bin Vorsitzende des 
Ausschusses für Europaangelegenheiten und Entwicklungspolitik in Brandenburg. Ich 
hätte zwei Fragen.  

Zum einen bewegen uns natürlich auch in Brandenburg die Mitwirkungsrechte gerade 
bei der Vertretung im Bundesrat. Unbenommen von Artikel 50 des Grundgesetzes, wo-
nach die Länder über den Bundesrat mitwirken, ist es doch eine Frage des Binnenver-
hältnisses, inwiefern der Landtag hier mitwirkt. Bei uns in Brandenburg ist es natürlich 
auch so, dass die Landesregierung uns sagt: „Das sind Exekutivangelegenheiten; wir 
regeln das schon in eurem Interesse.“ Die Frage wurde ja schon gestellt: Ist es landes-
verfassungsrechtlich möglich, hier eine Änderung vorzunehmen? Es hatte sich so an-
gehört, dass es untypisch wäre, wenn das nur ein Bundesland macht. Zumindest ein 
Teil der Parlamentarier in Brandenburg wäre dafür, das in Brandenburg zu ändern. Aber 
ist es in der Tat unmöglich, oder sehen Sie nur, dass es in dem Gefüge schwierig wäre? 
Ich glaube nicht, dass hier eine grundgesetzliche Änderung notwendig wäre, weil es ja 
das Binnenverhältnis betrifft.  

Zweitens eine Frage oder vielleicht doch eher eine Anmerkung zum Ausschuss der Re-
gionen, da ich selbst sieben Jahre lang Mitglied des Ausschusses der Regionen war. Es 
ist darauf hingewiesen worden, dass man den Weg über den Ausschuss der Regionen 
eventuell als einen zweiten Weg beschreiten könnte. Ich möchte sagen: Das ist, glaube 
ich, eher ein stumpfes Schwert. Zum einen – Sie haben es gesagt – sind die Benen-
nungen im Ausschuss der Regionen größtenteils so, dass die Exekutive vertreten ist. 
Es nimmt ein bisschen ab, dass es der Ministerpräsident ist, weil die meisten sowieso 
nicht hinfahren. Aber es ist oftmals der Bevollmächtigte des Landes beim Bund oder für 
Europaangelegenheiten, der im Ausschuss der Regionen im Zweifel die gleiche Positi-
on vertritt, wie er sie auch im Bundesrat vertritt, sodass dieser Weg eher komplizierter 
ist. Auch haben die kommunalen Spitzenverbände, die derzeit drei Sitze haben – es ist 
angedacht, die Zahl zu erhöhen, sofern die Möglichkeit besteht –, wiederum andere 
Interessen als das Land. Meines Wissens diskutiert der AdR momentan, dass eine 
Subsidiaritätsklage ohnehin erst erhoben werden soll, wenn die Mehrheit der Mitglieder 
im Ausschuss sich dafür ausspricht. Wenn ein deutsches Bundesland sagt: „Wir möch-
ten jetzt eine Subsidiaritätsklage erheben“, scheint der Weg über den Ausschuss der 
Regionen eher schwierig. Es gibt meines Wissens im Bundesrat keine Festlegung in 
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der Geschäftsordnung, wie man verfahren soll, wenn ein Bundesland im Bundesrat 
sagt: „Ich möchte klagen.“ Aber es soll wiederum ein Gentlemen’s Agreement geben: 
Es reicht, wenn ein Bundesland das sagt. Da haben wir im Ausschuss der Regionen 
weniger die Möglichkeit, aktiv zu werden.  

Das war mehr ein Statement als eine Frage zum AdR. Aber die landesverfassungs-
rechtliche Frage würde mich schon interessieren.  

Herr Dr. Schwarze:  Zunächst einmal würde ich fragen – ich kenne jetzt die Landesver-
fassung Ihres Landes Brandenburg nicht –: Gibt es dort eine Regelung wie den Arti-
kel 34 a der baden-württembergischen Verfassung, der ja immerhin die Relation zwi-
schen Landesregierung und Landtag im Hinblick auf Informationsrechte und Informati-
onspflichten besonders anspricht?  

(Abg. Barbara Richstein CDU (Landtag Brandenburg): Das ist bei uns 
Artikel 94! – Zuruf: Das gibt es überall!)  

– Eine solche Regelung gibt es überall.  

Ich werte es als ein Stück Parlamentsfreundlichkeit auf Landesebene, dass man diese 
Bestimmung eingeführt hat. Das möchte ich zunächst feststellen.  

Zum anderen: Wenn Sie sich in einer rechtsvergleichenden Betrachtung die föderativen 
Systeme der Welt anschauen, stellen Sie fest, dass diese ganz unterschiedlich ausse-
hen. Die Deutschen haben sich nun einmal für dieses heutige Bundesratsmodell ent-
schieden; sie haben sich nicht für eine echte zweite parlamentarische Kammer ent-
schieden. Ich denke, dass man diese Grundentscheidung des Grundgesetzes respek-
tieren muss. Aus ihr sind die Folgerungen zu ziehen. Ob man das wünscht oder nicht, 
ist eine ganz andere Frage. Diese Grundsatzentscheidung ist gefallen. Ich würde auf 
dieser Basis sagen: Zunächst einmal scheint es mir ausgeschlossen, auf Landesebene 
eine andere Konstruktion als die des Artikels 50 zu wählen.  

Vorsitzender Gerhard Stratthaus:  Gibt es weitere Fragen? – Bitte sehr.  

Abg. Ursula Männle  CSU (Bayerischer Landtag): Ursula Männle, Vorsitzende des Aus-
schusses für Bundes- und Europaangelegenheiten im Freistaat Bayern.  

Ich darf zunächst an das anschließen, was gerade von der Kollegin Richstein aus Bran-
denburg hinsichtlich des AdR gesagt worden ist. Ich würde auch davor warnen, dass 
man den AdR quasi als Vehikel zur Subsidiaritätskontrolle nimmt. Es sind Benennungs-
rechte angesprochen worden. Es sind sehr wenige echte Parlamentarier in diesem 
Ausschuss der Regionen. Wir haben in Bayern die Regelung: Wenn das Land durch 
zwei Mitglieder im Ausschuss der Regionen vertreten wird – das ist nicht jedes Mal der 
Fall, die Vertretung rolliert ja immer –, dann gehört ein Sitz den Parlamentariern, und 
der jeweilige Parlamentarier/die jeweilige Parlamentarierin wird im Landtag gewählt, 
sodass damit auch eine Rechenschaftspflicht und eine echte Legitimation bestehen.  
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Nachdem angedacht ist, die Zahl der Mitglieder zu erhöhen, wäre es meines Erachtens 
sinnvoll – da möchte ich all diejenigen ansprechen, die aus den anderen Bundesländern 
kommen –, dass man sich einig ist, dass die Rechte der Parlamentarier bei einer Aus-
weitung der Mitglieder gestärkt werden und dass zumindest festgelegt wird, dass die 
Parlamente mitbeteiligt sind, wie das bei den Kommunen der Fall ist. Leider war es 
nicht möglich, im Ausschuss der Regionen Minderheitsrechte durchzusetzen. Jetzt kann 
eine Subsidiaritätsklage erhoben werden, wenn nach Feststellung der Beschlussfähig-
keit im AdR eine Mehrheit gefunden wird. Das ist sehr schwer, weil die Anwesenheiten 
der vielen kommunalen Vertreter dort nicht sehr berauschend sind. – Aber das nur als 
Nebenbemerkung, nicht als Frage.  

Ich hätte eine konkrete Frage an Frau Professor Abels. Sie haben zweimal gesagt, dass 
man in der Geschäftsordnung des Bundesrates Rechte formulieren könnte. Mir war das 
ein bisschen unkonkret. Ich wüsste ganz gerne: Was soll denn in die Geschäftsordnung 
des Bundesrates tatsächlich aufgenommen werden? Was stellen Sie sich da vor? Wie 
könnte das formuliert werden?  

An alle Referenten hätte ich folgende Frage: Wir diskutieren im Bayerischen Landtag 
gegenwärtig über eine Umwandlung unseres Parlamentsinformationsgesetzes in ein 
Parlamentsbeteiligungsgesetz aufgrund des Lissabon-Vertrags. Wir werden in diesem 
zukünftigen Parlamentsbeteiligungsgesetz insbesondere die Beteiligung bei Angele-
genheiten der Europäischen Union neu regeln. Bei den anderen gibt es im Wesentli-
chen keinen Regelungsbedarf. In dem Gesetzentwurf heißt es:  

Bei Angelegenheiten der Europäischen Union gibt die Staatsregierung dem 
Landtag insbesondere zur Einbindung des Landtags in die Wahrnehmung der 
Integrationsverantwortung und in das Subsidiaritätsfrühwarnsystem Gelegen-
heit zur Stellungnahme und berücksichtigt die Stellungnahme des Landtags. 
Wenn im Schwerpunkt Gesetzgebungsbefugnisse der Länder, insbesondere 
ausschließliche Gesetzgebungsbefugnisse auf den Gebieten der schulischen 
Bildung, der Kultur und des Rundfunks, betroffen sind und der Bund kein Recht 
zur Gesetzgebung hat, ist die Stellungnahme des Landtags besonders zu be-
rücksichtigen.  

Würden Sie sagen, dass eine derartige Formulierung ausreichend ist, um die Beteili-
gungsrechte entsprechend abzusichern?  

Dann gibt es eine Vereinbarung zwischen Staatsregierung und Landtag, die auch neu 
formuliert werden muss. Darin ist enthalten, dass die Stellungnahme des Landtags er-
folgt, aber auch enthalten:  

Eine rechtliche Bindung an die Stellungnahme des Landtags ist damit nicht ver-
bunden. 

Die Auslegung bleibt ganz klar der Regierung überlassen. Das entspricht dem, was hier 
von den Sachverständigen gesagt worden ist. Wir wollen regeln:  
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Weicht die Staatsregierung in diesen Fällen von Stellungnahmen des Landtags 
ab, so teilt sie nach der Sitzung des Bundesrats dem zuständigen Ausschuss 
die maßgeblichen Gründe mit. Nach Möglichkeit unterrichtet die Staatsregie-
rung schon vor der Sitzung über ein beabsichtigtes abweichendes Stimmverhal-
ten.  

Das ist die Ex-ante-Politik, die Sie angesprochen haben. Glauben Sie, dass das aus-
reicht? Wir haben im Wesentlichen das mit aufgenommen, was im Bundestag geregelt 
wird. Aber ich bin hierhergekommen, um mir Argumente zu holen, wie wir vielleicht 
noch ein bisschen mehr herausholen können.  

Frau Dr. Abels:  Sie hatten eine konkrete Nachfrage zur Geschäftsordnung des Bun-
desrates. Man kann darin natürlich festlegen, ob man sich an dieses Gentlemen’s 
Agreement halten will, dass sich, wenn ein Bundesland Bedenken hat, alle verpflichten, 
sich einer Subsidiaritätsklage über die Bundesregierung anzuschließen. Ich finde ein 
Veto eines einzelnen Bundeslandes unabhängig davon, wie groß das Bundesland ist, 
nicht unproblematisch. Wir müssen ja auch bedenken, wie unterschiedlich die Größe 
der deutschen Bundesländer ist. Das ist eine Forderung der Länder gewesen. Diese 
Forderung, die man jetzt über die Hintertür eingeführt hat, finde ich im Sinne der Effi-
zienz des Gesamtsystems problematisch. Da müsste man zumindest darüber reden, ob 
man das tatsächlich will. Wenn ja, dann sollte man es auch in der Geschäftsordnung 
verankern und nicht nur eine Vereinbarung treffen. – Das ist der eine Punkt.  

Der zweite Punkt ist: Wie sollten dann, weil die Subsidiaritätsklage ja eine harte Sankti-
onsmaßnahme ist, die Landtage beteiligt werden müssen? Meines Erachtens ist dann 
zwar wiederum kein imperatives Mandat, aber eine maßgebliche Berücksichtigung not-
wendig.  

Herr Dr. Steger:  Man muss zwischen Anhörungsrechten und dem Klagerecht unter-
scheiden. Ich glaube, da sind unterschiedliche Maßstäbe angebracht.  

Ich habe ganz bewusst, was die Anhörung angeht, auf die europäischen Regelungen 
Bezug genommen, wo eindeutig auf die Kammern verwiesen wird, also der Bundesrat 
etwas zu tun hätte. Dann ist es meines Erachtens nicht ohne Weiteres möglich, dass 
die Ministerpräsidentenkonferenz das en passant erledigt und im Bundesrat nichts ge-
schieht. Das betrifft das Selbstverständnis der Parlamente in jedem Fall.  

Bei der Subsidiaritätsklage erhebt das deutsche Organ, nachdem wahrscheinlich eine 
Rüge vorausgeht, eine Klage. Da erscheint es mir nicht ohne Weiteres notwendig, dass 
in diesem Stadium der politischen Meinungsbildung in Deutschland, wenn eine solche 
Klage erhoben werden soll, nochmals eine Abstimmung in allen 16 Bundesländern in 
den Landtagen erfolgt. Da, glaube ich, genügt es, dass im Bundesrat die entsprechende 
Beschlussfassung erfolgt. Auch da könnte man sehr wohl die Frage der Minderheiten-
rechte in der Geschäftsordnung regeln. Ob man eine Regelung, wie sie in der Minister-
präsidentenkonferenz besprochen worden ist, in die Geschäftsordnung aufnehmen soll-
te, daran habe ich meine Zweifel.  
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Herr Dr. Schwarze:  Ich möchte hier auch zwei Fragen unterscheiden.  

Was kann man in die Geschäftsordnung schreiben? Die Präsidenten der Landesparla-
mente haben in ihrem Beschluss vom 20. August 2009 darauf hingewiesen, dass die 
Verfahrensabläufe im Bundesrat so organisiert werden müssen, dass den Landtagen 
eine hinreichende Beratungszeit bleibt, um eine Mitsprachemöglichkeit zu haben. Die-
sen Punkt näher aufzugreifen und in der Geschäftsordnung auszuformulieren, halte ich 
für sinnvoll. Da könnte man das Konfliktpotenzial reduzieren.  

Davon möchte ich wie Herr Steger die Frage der Klage differenzieren. § 12 Abs. 2 des 
Integrationsverantwortungsgesetzes besagt:  

Der Bundesrat kann in seiner Geschäftsordnung regeln, wie ein Beschluss über 
die Erhebung einer Klage gemäß Absatz 1 herbeizuführen ist.  

Das klingt zunächst einmal so, als könnte der Bundesrat in seiner Regelung auf der Ba-
sis dieses Gesetzes eine Entscheidung frei treffen. So habe ich auch Frau Abels eben 
verstanden. Ich glaube, hier müsste man im Grundgesetz und in den gesetzlichen Be-
stimmungen verfassungsrechtlich sehr genau nachprüfen, ob man in der Geschäftsord-
nung über die Regeln der Abstimmung im Bundesrat vollkommen frei ist. Ich habe da 
Zweifel. Dieses Gesetz deutet in diese Richtung. Ich meine aber, dass man das noch 
einmal auf die Kompatibilität mit den sonst geltenden Abstimmungsregeln im Bundesrat 
überprüfen muss. Aber die Richtung scheint mir richtig, um den Landtagen mehr Mit-
sprachemöglichkeiten zu eröffnen. Mit diesem Satz will ich ausräumen, dass ich nicht 
parlamentsfreundlich genug sei.  

(Heiterkeit) 

Abg. Ulrich Müller  CDU: Wir haben jetzt relativ differenziert über Verfahrensfragen 
gesprochen: Wer kann eine Subsidiaritätsrüge erheben? Welches Verfahren aufseiten 
der Exekutive und der Legislative ist möglich? Usw. usf. Wäre nicht auch die Frage zu 
erörtern, wann man die Subsidiaritätsrüge erhebt? Gibt es materielle Subsidiaritätsver-
letzungskriterien? Wenn wir nämlich einen Konsens in der deutschen Politik – in den 
Landtagen, zwischen Landtag und Regierung, vielleicht auch zwischen den Fraktionen 
– darüber hätten, wann eine Subsidiaritätsrüge zu erheben ist, dann würden sich viele 
Verfahrensfragen etwas relativieren, denn dann wäre weniger Konfliktpotenzial vorhan-
den.  

Jetzt berichte ich aus unserem Landtag. In der Regel – ich hoffe, ich formuliere es jetzt 
nicht falsch – sind CDU und FDP/DVP diejenigen, die sich eher in ihren Subsidiaritäts-
rechten verletzt fühlen, als das bei den beiden anderen Fraktionen der Fall ist. Das wird 
dann diskutiert unter dem Gesichtspunkt Europafreundlichkeit oder Europaskepsis. Wir 
verstehen das ganz anders.  

(Heiterkeit – Zuruf des Abg. Jürgen Walter GRÜNE)  
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– Sie merken an der Reaktion: Ich habe es einigermaßen zutreffend beschrieben.  

Wäre es nicht des Schweißes der Edlen, z. B. der hier Anwesenden, an die diese Frage 
in dem fünf Fragen umfassenden Fragenkatalog nicht gestellt worden ist, wert, den 
Versuch einer Definition zu unternehmen: „Eine Subsidiaritätsverletzung liegt in der Re-
gel vor, wenn …“ Wir reden jetzt nicht über Kompetenzübertragung. Dieser Fall ist klar. 
Dass dann, wenn die Europäische Union ein neues Recht reklamiert, Rechte von uns 
verletzt sein können, liegt auf der Hand. Aber wenn unter Anwendung des heutigen 
Rechts die Europäische Union – die Kommission oder das Europäische Parlament – 
etwas als vom geltenden Recht erfasst auslegt, wir aber anderer Auffassung sind, dann 
wird es interessant.  

Jetzt nenne ich ein konkretes Beispiel, um das deutlich zu machen. Es hat das Grün-
buch oder Weißbuch zur kommunalen Verkehrspolitik gegeben – ein wunderschönes 
Beispiel, übrigens auch da schon quasi Prozessstandschaft. Der Kerngedanke der Eu-
ropäischen Union war: Weil es Verkehrsprobleme in allen Kommunen Europas gibt, 
deswegen ist es ein europäisches Thema, und damit sind wir zuständig. Unsere Grund-
these war: Nicht alles, was in Europa ein Problem ist, ist für Europa ein Problem. Kom-
munale Verkehrspolitik, könnte man ja sagen, ist eine Sache der Kommunen. Da hat 
Europa eigentlich überhaupt nichts mitzureden, da hat noch nicht einmal der Bund mit-
zureden. Warum dann Europa?  

Nun könnte man abzuleiten versuchen: Wann ist denn etwas ein europäisches Prob-
lem? Wenn es überall als Problem vorliegt, sagt das noch gar nichts. Wäre es möglich, 
einen Kriterienkatalog für Verletzungen des Subsidiaritätsprinzips aufzustellen?  

Wir könnten beispielsweise abstrakt sagen: Alle Binnenmarktfragen sind legitimerweise 
europäische Fragen. Sie müssen auf einer höheren Ebene erörtert werden, wenn es um 
Wettbewerbsverletzung geht. Alle Dinge, die etwas mit Außenbezug zu tun haben, sind 
europäische Fragen. Alle Aspekte grenzüberschreitender Art haben einen europäischen 
Bezug. Aber soweit das nicht gegeben ist – das ist jetzt sehr grobschlächtig –, riecht es 
schon nach einer Verletzung des Subsidiaritätsprinzips.  

Deshalb die Frage, ob man sich darüber nicht einmal Gedanken machen könnte. Dann 
hätten wir mehr Konsens, und dann würden sich die Verfahrensfragen ein Stück weit 
relativieren, weil wir alle an einem Strang ziehen würden.  

Vorsitzender Gerhard Stratthaus:  Kann man sich darüber Gedanken machen?  

Herr Dr. Steger:  Ich denke, man muss sich Gedanken machen. Jetzt sage ich salopp – 
ich bin ja jetzt ein bisschen als Anwalt tätig –: Hätte ich die Kriterien, würde ich jetzt ver-
reisen und sagen: Ich führe für euch die Klagen. Aber so einfach ist es nicht, wenn man 
sich das Subsidiaritätsprinzip des Artikels 5 des EU-Vertrags ansieht. Denn dort ist kei-
ne Vermutung zugunsten der niedrigeren Ebene enthalten, so wie wir das in Deutsch-
land als Subsidiaritätsthema seit Ewigkeiten sehen. Genau dieses Problem hat man in 
den Verträgen seit Jahren. Jetzt hat man es wieder etwas verändert zugunsten dieser 
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Vermutung, aber sie ist noch nicht da, sondern es ist häufig eine Zweckmäßigkeitsfra-
ge, wo was besser erledigt wird.  

Aber der Kernpunkt ist mit Sicherheit die Frage des Prinzips der begrenzten Einzeler-
mächtigung. Wenn keine Zuständigkeit da ist, dann hat man keine. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat eine Vielzahl von Fällen, in denen sich die EU Zuständigkeiten besor-
gen kann, in seinem Urteil aufgezählt und eine Regelung verlangt. Insofern gibt es jetzt 
gewisse Bremsen. Gleichwohl sind die Kriterien überhaupt noch nicht klar. Das ist jetzt 
eine Frage, die ausgearbeitet werden muss. Da haben wir bisher noch keine Maßgabe. 

Wenn Sie sagen, alles, was Binnenmarkt ist, ist europäische Ebene, dann möchte ich 
nur als Gegenbeispiel anführen: In der Daseinsvorsorge haben wir das Problem, dass 
der Binnenmarkt eigentlich Vergaben erfordert und wir der Meinung sind: Das geht euch 
gar nichts an aus Subsidiaritätsgründen oder weil es eine innerstaatliche Organisations-
frage ist, ob Kommunen beispielsweise interkommunale Zusammenarbeit pflegen.  

Man muss da, glaube ich, noch zusätzliche Gesichtspunkte hineinnehmen. Nicht alles 
ist ein Subsidiaritätsproblem. Aber noch einmal: Ich habe die Kriterien auch noch nicht.  

Herr Dr. Schwarze:  Ich habe sie selbstverständlich auch nicht. Aber vielleicht kann 
man zwei Aspekte nennen.  

Ich würde aus der Sicht der Parlamente zunächst einmal sagen: Auch die fehlende 
Kompetenz der Europäischen Union ist in die Subsidiaritätsprüfung einzubeziehen, ob-
wohl der Wortlaut des Protokolls eher für Klagen reiner Subsidiaritätsverletzung spricht. 
Aber dies würde ich in jedem Fall probieren. Sie finden auch einen Hinweis auf diese 
Frage unter der Randnummer 305 des Lissabon-Urteils: die vorgelagerte Frage der feh-
lenden Kompetenz als Gegenstand der Subsidiaritätsprüfung. Das ist dort nur als Frage 
angesprochen.  

Die zweite Bemerkung, die ich machen möchte: Wir brauchen in jedem Fall einen 
grenzüberschreitenden Aspekt, der im Vordergrund steht. Wenn der nicht im Vorder-
grund steht, ist das kein Fall für EU-Zuständigkeit. Sie haben ja im Landtag die zwei 
Beispiele diskutiert: die Mobilität in den Städten und die berühmte Bodenschutzrichtli-
nie. In beiden Fällen fehlt es an dem grenzüberschreitenden Aspekt. Ich würde vor-
schlagen, eine Typologie durch Testfälle zu erarbeiten. Ich glaube nicht, dass Sie zum 
Zeitpunkt null oder zum Zeitpunkt heute einen perfekten Katalog haben. Ich würde mir 
die dicken Fälle der Subsidiaritätsverletzung herausgreifen und diese durchexerzieren. 
Auf diese Weise würde man durch Erfahrung einen solchen Katalog gewinnen können.  

Frau Dr. Abels:  Dazu noch einige Anmerkungen.  

Erstens möchte ich vorausschicken, dass im Lissabon-Vertrag zumindest ein Stück weit 
schon eine Klärung und Spezifizierung der Kompetenzen enthalten ist. Das sind nur 
Anhaltspunkte, weil sich die Konflikte immer auf der Ebene der Einzelfallprüfung erge-
ben.  
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Zweitens möchte ich anmerken, dass ja nicht nur die Frage der Subsidiarität, sondern 
auch die Frage der Verhältnismäßigkeit berücksichtigt wird. Man könnte dann auch fra-
gen, ob bestimmte Probleme, selbst wenn sie grenzüberschreitend sind, auf der euro-
päischen Ebene gelöst werden müssen oder ob sie nicht im Rahmen von interregiona-
len Kooperationen gelöst werden können. Da gibt es, glaube ich, noch eine Zwischen-
ebene.  

Und der dritte Aspekt ist: Die Testfälle sind ganz wichtig, um zunehmend auch zu einem 
materiellen Kriterienkatalog zu kommen und nicht nur zu einer Verfeinerung von Verfah-
rensabläufen. Ich möchte darauf hinweisen, dass seit Jahren der AdR, die COSAC und 
die CALRE Testläufe durchführen. Auch die österreichischen Länder haben inzwischen 
eine Reihe von Testläufen gemacht. Der Bundestag hat sich an einigen beteiligt. Da 
bedarf es, glaube ich, einer Aufarbeitung: Was ist jetzt an Testfällen gelaufen, und was 
lässt sich aus diesen an materiellen Kriterien herauskristallisieren? Denn ein Kriterien-
katalog ist derzeit nirgendwo festgelegt. Man braucht die spezifischen Fälle, um dann 
zu einer Verallgemeinerung zu kommen. Man wird aber sicherlich im konkreten Fall 
immer noch den politischen Konflikt darüber haben, weil die Interpretation unterschied-
lich sein wird. Davon wird man nicht wegkommen.  

MinRätin Dr. Zoller:  Ich möchte zunächst Herrn Professor Dr. Reinhart entschuldigen, 
der heute sehr gerne anwesend gewesen wäre.  

Ich möchte vonseiten der Landesregierung nur zwei Punkte ergänzen zur aktuellen 
Frage von Herrn Abg. Müller, inwieweit man einen Subsidiaritätskatalog erstellen kann. 
Es ist wirklich des Schweißes der Edlen wert, dass man da etwas tut. Daran sind auch 
wir interessiert.  

Ich möchte aber den Hinweis geben, dass wir im Bundesrat in der gleichen Lage sind. 
Auch wir müssen die Fragen der Subsidiarität irgendwie beantworten. Es gibt einen 
Subsidiaritätsleitfaden des Bundesrates. Insofern muss man das Rad nicht neu erfin-
den, sondern wir können diesen Leitfaden natürlich den Landtagen zur Verfügung stel-
len. In ihm finden sich Hinweise, die die Dinge, glaube ich, deutlich erleichtern, und mit 
ihm arbeiten wir auch.  

Fakt bleibt aber: Wir haben uns im Bundesrat darauf verständigt, dass wir die Subsidia-
ritätsprüfung nie gesondert, sondern immer anhand des Inhalts des jeweiligen Falls ma-
chen. Denn Sie können, ohne den Inhalt zu verstehen, gar nicht beurteilen, ob eine 
Subsidiaritätsverletzung vorliegt. Deshalb versuchen wir auch in den Fachausschüssen 
immer mit diesem Instrument zu arbeiten. Dieses könnte man aber, glaube ich, noch 
weiter verfeinern und ergänzen.  

Außerdem möchte ich noch einen Hinweis geben, weil jetzt hier mehrmals die Frage 
angesprochen wurde, ob man dieses Gentlemen’s Agreement in die Geschäftsordnung 
des Bundesrates integrieren kann. Politisch korrekt müsste es inzwischen, glaube ich, 
Gentle Persons’ Agreement heißen, denn wir haben ja jetzt auch eine Ministerpräsiden-
tin. Dieses Agreement war jedenfalls ein Kunstgriff, den wir aus damaliger Sicht ma-
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chen mussten, weil wir das gar nicht in der Geschäftsordnung regeln konnten, denn das 
wird im Bundesrat mit Mehrheit entschieden. Es kann nicht sein, dass auf Anraten eines 
Landes – mit oder ohne Opposition eines anderen – hier Festlegungen getroffen wer-
den. Das war ein Kunstgriff, um überhaupt eine Regelung ohne Verletzung der Ge-
schäftsordnung einzuführen. Ich glaube, dass das auch hinreichend geprüft wurde. – 
Das nur als Hinweis für die weitere Behandlung dieses Themas.  

Abg. Aloys Lenz  CDU (Hessischer Landtag): Mein Name ist Lenz. Ich bin Vorsitzender 
des Europaausschusses des Hessischen Landtags.  

Vorab eine Bemerkung. Wir haben in Hessen eine Vereinbarung zwischen der Landes-
regierung und dem Parlament über europäische Themen, keine gesetzliche Regelung – 
diese wurde nicht gewünscht – und erst recht keine verfassungsrechtliche Regelung, 
denn in Hessen müssen alle Verfassungsänderungen über eine Volksabstimmung lau-
fen, und es ist sehr kompliziert, dort solche Formulierungen vorzulegen.  

Herr Professor Schwarze hat Artikel 50 des Grundgesetzes zitiert. Ich glaube, das ist 
die zentrale Aussage. Ich will es etwas extrem formulieren: Daran wird deutlich, dass 
die parlamentarischen Mitwirkungsmöglichkeiten der Landtage bei europäischen Ange-
legenheiten sehr beschränkt sind. Im Grunde zeigt sich hier eine parlamentarische Ohn-
macht. Alle Entscheidungen, alle Beschlüsse eines Ausschusses können von der Lan-
desregierung übernommen werden, aber sie müssen nicht übernommen werden. Das 
Parlament ist auch ein Stück weit Bittsteller bei der Landesregierung. Ich will die Sach-
verständigen fragen, ob sie diese jetzt etwas negativ formulierte Aussage in dieser zu-
gespitzten Form bestätigen. Dazu vielleicht noch ein kurzes Statement der drei Sach-
verständigen.  

Herr Dr. Schwarze:  Bittsteller auf keinen Fall. Selbstverständlich besteht nach Landes-
verfassungsrecht die Rechenschaftspflicht der Regierung gegenüber dem Landtag – da 
kommt es nicht auf die Angelegenheit an –, und natürlich sind europarechtliche Fragen 
rechenschaftspflichtig. Insofern sind die Landtage nicht Bittsteller, sondern sie haben 
kraft Landesverfassung das Recht, dass ihnen die Landesregierung Rede und Antwort 
steht.  

Ich kann mich da nur wiederholen: Ich bin nicht verantwortlich für das Bundesratsmo-
dell, das das Grundgesetz gewählt hat. Aber so, wie es gewählt worden ist, muss man, 
glaube ich, diese Konsequenz ziehen. Ich kann auch sagen, dass in den verfassungs-
gerichtlichen Entscheidungen etwa des Staatsgerichtshofs von Baden-Württemberg 
ausdrücklich dieser Aspekt hervorgehoben worden ist. Die Rechenschaftspflicht der 
Landesregierung gegenüber dem Landtag bezeichnet man nicht als einen Übergriff in 
die bundesrechtlichen Zuständigkeiten. Das wird ausdrücklich hervorgehoben. Der 
Landtag kann zwar nicht das Abstimmungsverhalten der Landesregierung im Bundesrat 
erzwingen, aber er kann die Landesregierung kraft Landesverfassungsrecht rechen-
schaftspflichtig machen in allen Formen, die dafür zur Verfügung stehen.  
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Frau Dr. Abels:  Vielleicht darf ich es an dieser Stelle zuspitzen: Regierungen werden 
von Parlamenten ins Amt gehoben, aber sie können auch von Parlamenten aus dem 
Amt gejagt werden.  

(Abg. Dr. Ulrich Noll FDP/DVP: So ist es!) 

Da der Landtag von Baden-Württemberg eine starke Rolle spielt im Hinblick auf die 
Wahlfunktion, die Regierung zu installieren, kann man auch sagen: Parlamente sind 
nicht Bittsteller, sondern angesichts ihrer Wahlfunktion werden da schon Rechen-
schaftspflichten der Regierung ernst genommen. Ich finde das Europäische Parlament 
faszinierend im Hinblick darauf, wie es die Wahlfunktion genutzt hat jenseits dessen, 
was in den Verträgen stand, um Anhörungen der Kommission durchzuführen mit ernst 
zu nehmenden Verfahren, wo die Kandidaten auch durchfallen können, ohne dass es 
dafür eine ausformulierte rechtliche Grundlage gab.  

Ich will jetzt nicht zu einer Revolution aufrufen, aber man kann natürlich, wenn man Re-
gierungen ins Amt hebt, im Vorfeld und auch im Rahmen von Beratungen und von An-
hörungen klären, inwieweit sich Regierungsmitglieder verpflichten, entsprechend der 
Meinungsbildung im Landtag zu handeln jenseits dessen, dass das im parlamentari-
schen Regierungssystem über Regierungsmehrheiten eigentlich sowieso funktioniert. 
Aber man kann das auch durchaus im Sinne des Schutzes etwa von Rechten der Op-
position ausbauen.  

Vorsitzender Gerhard Stratthaus:  Wenn keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, 
meine Damen und Herren, darf ich Ihnen – –  

(Abg. Peter Hofelich SPD: Zur Subsidiarität könnte man auch noch ein 
Statement von der anderen Seite machen! Aber das würde vielleicht 
etwas in die Länge führen!) 

– Dann müssen wir den ganzen „Katalog der Subsidiarität“ erörtern. Der Ausdruck hat 
mir gefallen.  

(Abg. Peter Hofelich SPD: Ich wollte das nur durch einen Zwischenruf 
signalisieren!) 

Ich denke z. B. an die Eurozone. Stellen Sie sich einmal vor, da würde Subsidiarität 
herrschen.  

(Abg. Peter Hofelich SPD: Genau!) 

Ich war jetzt etwas mehr in meinem derzeitigen Job.  

Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen ganz herzlich danken, insbesondere unseren 
drei Referenten. Ich glaube, die Anhörung hat uns allen gezeigt, wie ungeheuer kom-
plex das Thema ist. Mir kam eben der Gedanke, wie das Thema wohl in den 26 ande-
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ren Mitgliedsstaaten der EU diskutiert werden würde. Wir würden die Diskussion nicht 
verstehen, und das läge nicht nur an der Sprache. Davon bin ich überzeugt.  

Es hat sich, glaube ich, auch gezeigt, dass es viele Ziele gibt, die wir alle erreichen wol-
len. Aber leider stehen diese Ziele häufig miteinander in Konflikt. Da wird es also noch 
sehr viel Arbeit geben.  

Ich darf Ihnen nochmals ganz herzlich danken. Ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, 
dass wir heute sehr wertvolle Anregungen für weitere Diskussionen und für Beschlüsse 
bekommen haben.  

Damit schließe ich diese Anhörung.  

(Beifall)  
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